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47. 15806 Zossen OT Dabenheide, An der Heide 31 - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Zossen mit rd. 21.400 Einwohnern liegt 
im Landkreis Teltow-Fläming, ca. 20 km südlich der Berliner Stadt-
grenze und ca. 18 km südlich von Königs Wusterhausen. Die A 10 (Berliner Ring, 
AS Rangsdorf) befindet sich in ca. 9 km Entfernung. Die B 96 / B 246 führen direkt 
durch die Stadt. Über die B 96, den Berliner Ring und die vorhandenen öffentli-
chen Verkehrsmittel - wie Busse und Regionalbahn - bestehen gute Verkehrsan-
bindungen nach Berlin und Potsdam. Der OT Dabendorf liegt ca. 4 km nördlich 
von Zossen und wird von der B 96 durchquert. Die Naherholungsgebiete mit dem 
Großen Wünsdorfer, Motzener und Möllensee befinden sich in der näheren Um-
gebung. Anschluss an den Busverkehr Richtung Zossen, Baruth und Luckenwalde 
ist gegeben. Das Grundstück befindet sich in Ortsrandlage und ist ca. 650 m von 
der B 96 entfernt.
Objekt: Das langgestreckte Grundstück mit ansteigendem Geländeprofil 
hat eine Straßenfront von ca. 20 m und eine Tiefe von ca. 51 m. Der Baumbestand 
umfasst u.a. Kiefern, Eichen, Ahorn und Traubenkirsche mit Höhen von ca. 8 bis 
21 m. Im nördlichen Teil befindet sich eine ruinöse Gartenlaube. Die öffentliche 
Erschließung für Strom, Trinkwasser und Abwasser ist vorhanden; Hausanschlüs-
se müssen mit dem zuständigen Zweckverband abgestimmt werden. Gas- und 
Telekomleitungen liegen in der Straßebis zu den Haus-Nr. 31 bzw 27a. Lage im In-
nenbereich gemäß § 34 BauGB. Im Flächennutzungsplan ausgewiesen als Wohn-
baufläche. Auf dem Gelände befinden sich größere Mengen verrotteten Garten-
abfalls, Grünschnitt und Astwerk; Altlasten, Bodendenkmäler oder Kampfmittel 
sind nicht bekannt. Südlich grenzt das Grundstück an das Flora-Fauna-Habitat 
„Dünen Dabendorf“ und unterliegt der Baumschutzverordnung des Landkreises 
Teltow-Fläming.

Grundstücksgröße: ca. 1.085 m²
Mindestgebot: € 85.000,-*

48. 15834 Rangsdorf, Frühlingsstraße 2 - verpachtet -

Lage: Brandenburg. Rangsdorf mit rd. 11.000 Einwohnern 
liegt idyllisch am Rangsdorfer See, inmitten eines Naturschutzge-
bietes und ist ein beliebtes Wohn-, Ausflugs- und Naherholungsgebiet vor den 
Toren Berlins. Rangsdorf liegt ca. 25 km vom Berliner Stadtzentrum entfernt, an 
der B 96 und der A 10 (südlicher Berliner Ring) Der gleichnamige Bahnhof ist Halt 
für Regionalzüge an der Bahnstrecke Berlin-Dresden. 
Das Grundstück liegt im nördlichen Teil der Gemeinde. Das Wohnumfeld besteht 
überwiegend aus Wohnhäusern in offener Bauweise.
Objekt: Das Grundstück ist mit einem Gartenhaus mit überdachter Terras-
se und einem Geräteschuppen bebaut. Mögliche Schadstoffbelastungen durch 
asbesthaltige Materialien oder bleihaltige Installationen können nicht ausge-
schlossen werden. Lage im Innenbereich gemäß § 34 BauGB. Im Flächennut-
zungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen.  
Grundstücksgröße: ca. 982 m²
Nutzfläche:  ca. 35 m² (Gartenhaus inkl. Terrasse)
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Jahrespacht netto: ca. € 905,-
Mindestgebot: € 110.000,-*

*zzgl. Auktions-Aufgeld auf den Zuschlagspreis
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49. 15713 Königs Wusterhausen OT Wernsdorf, Fliederweg 5 B - leerstehend -

Lage: Brandenburg. Königs Wusterhausen mit ca. 39.000 Einwohnern 
liegt am Zusammenfluss von Nottekanal und Dahme im sogenannten „Berliner 
Speckgürtel“. Die Stadt mit Ihren acht Ortsteilen ist die größte Stadt im Land-
kreis Dahme-Spreewald und ist über die S-Bahn und die A 10 (Berliner Ring) gut 
an das Berliner Stadtgebiet angebunden. Der Ortsteil Wernsdorf mit rd. 1.700 
Einwohnern befindet sich im Norden von Königs Wusterhausen direkt angren-
zend an den Berliner Bezirk Treptow-Köpenick. Die südlich gelegenen Flächen 
sind überwiegend bewaldet und werden durch das Wernsdorfer Luch in den Kros-
sinsee entwässert. Die Anschlussstellen Niederlehme und Spreeau befinden sich 
nur wenige Kilometer südwestlich sowie südöstlich von Wernsdorf.
Objekt: Vertragsfreies Grundstück, bebaut mir einem abrissreifen Wochen-
endhaus und Nebengebäude. Darstellung als Wohnbaufläche im rechtskräfti-
gen Flächennutzungsplan sowie Lage im Geltungsbereich eines rechtskräftigen 
Bebauungsplanes, ausgewiesen als reines Wohngebiet (GRZ = 0,3; GR ≥ 75 m²; 
offene Bauweise). Nahezu ebenerdige Grundstücksfläche mit regelmäßigem Zu-
schnitt. Gemischter Baumbestand mit Wildwuchs. Insgesamt verwilderter Pfle-
gezustand. Lage in zweiter Baureihe zum Fliederweg. 

Grundstücksgröße: ca. 254 m²
Bodenrichtwert: 330 EUR/m² (Wohnbaufläche) zum Stichtag 01.01.2025
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Mindestgebot: € 39.000,-*

50. 15746 Groß Köris OT Klein Köris, Bergstraße, schräg ggü. von Nr. 5 A  - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Groß Köris liegt ca. 32 km südöstlich von Berlin, an der 
A 13 nahe der B 179. Der Ortsteil Klein Köris liegt am Klein Köriser See, ca. 4 km 
östlich von Groß Köris, innerhalb des Naturparks Dahme-Heideseen, einem 
beliebten Naherholungsgebiet vor den Toren Berlins. Das Erlebnisbad Tropical 
Island ist in ca. 26 km erreichbar. 
Das Grundstück befindet sich einem Siedlungsgebiet rd. 400 m vom Klein 
Köriser See sowie rd. 700 m von der Badestelle am Tonsee entfernt. Die umliegende 
Bebauung besteht überwiegend aus EFH, tlw. aus Wochenendhäusern. 
Objekt: Unbebautes Eckgrundstück, derzeit mit Bäumen/Sträuchern und 
Wildwuchs bestanden. Das Grundstück besitzt einen nahezu regelmäßigen Zu-
schnitt und liegt an einem unbefestigten Abzweig der Bergstraße zwischen den 
Hausnummern 4 und 5. Straßenseitig liegen Strom, Gas, Telefon, Internet, Wasser 
an. Die Abwasserentsorgung erfolgt über Abwassergruben. 
Es liegt ein Bauvorbescheid vom 07.10.2024 für die Errichtung eines Ein-
familienhauses innerhalb einer Grundfläche von 10 m x 10 m vor (Gültigkeit 6 Jahre). 
Aktueller Bodenrichtwert 120,- €/m² Grundstücksfläche.

Grundstücksgröße: ca. 507 m² 
Mindestgebot: € 49.000,-*
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51. 15754 Heidesee, OT Kolberg, Unter den Eichen 2 - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Heidesee liegt im Nor-
dosten des Landkreises Dahme-Spreewald, ca. 30 km südöstlich 
des Stadtzentrums von Berlin und ca. 10 km östlich von Königs Wusterhausen. 
Das Gemeindegebiet erstreckt sich zwischen dem Wolziger See, dem Fluss 
Dahme und dem Oder-Spree-Kanal. Anschluss an die A 12 (AS Friedersdorf) mit 
Verbindung zur A 10 (Berliner Ring) ist in ca. 26 km gegeben, Anschluss an die 
A 13 (Bestensee) in ca. 21 km. Der OT Kolberg liegt am Südufer des Wolziger Sees, 
einem beliebten Wassersportrevier, und bildet das Eingangstor zum Naturpark 
Dahme-Heideseen. Die B 246 verläuft in ca. 4 km, die B 179 in ca. 12 km Entfer-
nung. Das Grundstück befindet sich im östlichen Teil des Ortsteils Kolberg, ca. 
200 Meter südlich vom Wolziger See.
Objekt: Das Grundstück verfügt über eine Breite von ca. 21 m. Es steigt vom 
Straßenrand aus deutlich an und ist mit großen Bäumen bewachsen. Auf dem 
Grundstück befindet sich ein Wochenendbungalow mit überdachter, aber be-
schädigter Terrasse, ein transportables Gerätehaus, eine Bodenplatte sowie ein 
baufälliger Carport. Teile der Zufahrt sind mit Betonplatten und Rasengitterstei-
nen befestigt. Reste von Teerpappe sind auf dem Grundstück vorhanden. 
Lage im Innenbereich gemäß § 34 BauGB. Bei dem Objekt handelt es sich nicht 
um Wald gem. § 2 Landeswaldgesetz. Das Grundstück liegt im Naturpark „Dah-
me-Heideseen“.
Grundstücksgröße: ca. 1.423 m²
Nutzfläche: ca. 40 m²
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Mindestgebot: € 95.000,-*

52. 15938 Kasel-Golzig OT Jetsch, Dorfstraße - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Kasel-Golzig mit knapp 700 EW 
liegt im LK Dahme-Spreewald, ca. 15 km westlich der Kreisstadt Lübben 
und ca. 12 km nördlich von Luckau. Kasel-Golzig liegt nahe der B 96 sowie 
der B 115, Anschluss an die A 13 (AS Freiwalde) besteht in ca. 6 km. Das Badepa-
radies „Tropical Island“ erreicht man in ca. 20 Autominuten. Der OT Jetsch liegt ca. 
5 km westlich von Kasel-Golzig. Durch Jetsch verläuft der sogen. „Gurken-Rad-
weg“, eine Rundtour von rd. 250 km durch das Brandenburger Feuchtgebiet Spree-
wald. Einrichtungen des täglichen Bedarfs sind u.a. in Golßen ansässig. 
Das Grundstück liegt außerhalb der Ortslage, angrenzend an einen landwirt-
schaftlichen Betrieb. Die Dorfstraße stellt sich in diesem Bereich als unbefestig-
ter Weg dar.
Objekt: Grünlandfläche, außerhalb der Ortslage. Im vorderen Grundstücks-
bereich befindet sich ein kleiner, massiver Unterstand. Das Grundstück hat eine 
Straßenfront von rd. 26 m, eine durchschnittliche Tiefe von rd. 72 m. Gemäß Kar-
tenmaterial ist das Grundstück als gemischte Baufläche ausgewiesen. Lage im 
Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Der aktuelle Bodenrichtwert beträgt 8,- €/m². 

Grundstücksgröße: ca. 1.703 m²
Mindestgebot: € 2.000,-*

*zzgl. Auktions-Aufgeld auf den Zuschlagspreis
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Lage: Brandenburg. Die Stadt Schwedt/Oder mit rd. 30.000 
Einwohnern liegt im Nordosten des Landes Brandenburg, direkt an 
der Grenze zu Polen. Die Stadt ist ein Mittelzentrum im Landkreis Uckermark und 
bekannt für ihre Nähe zum Nationalpark Unteres Odertal sowie für die Raffinerie 
PCK als bedeutenden Wirtschaftsfaktor. Schwedt verfügt über eine gut ausge-
baute Infrastruktur mit Anbindung an die Bundesstraßen B 2 und B 166, mehrere 
Bahnhöfe sowie vielfältige Versorgungs- und Einkaufsmöglichkeiten. In den letz-
ten Jahren wurde die Innenstadt umfassend saniert und zahlreiche Wohn- und 
Gewerbeflächen neu entwickelt. 
Das Objekt befindet sich im Westen der Stadt, im Stadtteil „Am Waldrand“, an-
grenzend an mehrgeschossige Wohnbebauung im „Dr.-Wilhelm-Külz-Viertel“ so-
wie an das Eigenheimgebiet „Kastanienallee“.
Objekt: Garagenhof „Am Waldrand“ Grundstück bebaut mit mehreren ein-
geschossigen Garagenzeilen aus den 1980er Jahren sowie zwei mobilen Fertig-
teilgaragen. Die Garagen stehen im Sonderrechtseigentum der jeweiligen Nutzer 
und sind nicht Bestandteil des Kaufgegenstands. Insgesamt sind 537 Stellplätze 
an drei Garagengemeinschaften verpachtet  Die Verträge sind unbefristet mit ge-
setzlicher Kündigungsfrist. 
Die Einfriedung des Areals folgt nicht dem Flurstücksverlauf und umfasst im 
Norden Teilflächen des Flurstücks 2 mit einer Garagenzeile sowie das gesam-
te Flurstück 3/1 im Osten mit drei Garagenzeilen; diese sind nicht Gegenstand 
der Pachtverträge. Auf dem südöstlich auslaufenden Grundstücksteil liegt eine 
Überbauung durch eine zum Flurstück 3/1 gehörende Garagenzeile vor; gleiches 
gilt vermutlich für Gebäudeteile, die geringfügig auf die Flurstücke 2 und 3/1 aus-
kragen. Die Nutzer der nördlichen Garagenzeilen (Gemeinschaften „Am Waldrand 
I und II“) müssen das Flurstück 2 befahren, um ihre Garagen zu erreichen; ebenso 
müssen Nutzer des Flurstücks 3/1 über das Grundstück des Einlieferers zufah-
ren. Für diese Zufahrten bestehen weder schuldrechtliche Vereinbarungen noch 
grundbuchrechtliche Sicherungen.
Die Garagen sind überwiegend in Massivbauweise mit flach geneigten Pultdä-
chern errichtet und verfügen über Stromanschlüsse mit Beleuchtung; bei Doppel-
garagen sind Stromzähler vorhanden. Einige Einheiten werden gemeinschaftlich 
genutzt (Werkstatt, Lager, WC). Lage im Innenbereich gem. § 34 BauGB.

Grundstücksgröße: ca. 17.731 m²
Jahresmiete netto: ca. € 32.220,-
Mindestgebot: € 295.000,-*

53. 16303 Schwedt/Oder, Straße am Waldrand - verpachtet -
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54. 16928 Pritzwalk, Freyensteiner Chaussee 9 - leerstehend -

Lage: Brandenburg. Pritzwalk hat rd. 11.900 Einwohner und liegt im 
Zentrum der traditionsreichen und landschaftlich reizvollen Prignitz-Region im 
Norden des Bundeslandes Brandenburg, ca. 25 km westlich von Wittstock/Dosse 
an den B 103/107/198. Anschluss an die A 24 (Berlin-Hamburg, AS Meyenburg bzw. 
AS Pritzwalk) besteht in ca. 12 km bzw. 19 km Entfernung. 
Das Objekt befindet sich im Gewerbegebiet Pritzwalk-Ost, welches einen 
etablierten und gefragten Gewerbestandort für Unternehmen unter-
schiedlicher Branchen darstellt. Es überzeugt durch moderne Infrastruktur, 
verkehrsgünstige Lage und vielfältige Branchenstrukturen. Unmit-
telbar benachbart befinden sich die Zahnradwerk Pritzwalk GmbH, 
mehrere KfZ-Dienstleister, ein kleiner Baumarkt, das Jobcenter/
Arbeitsamt sowie eine Niederlassung der Fi. Elis Group Services GmbH. Ein 
wesentlicher Standortvorteil liegt auch in der guten Anbindung an den öffentlichen 
Personennahverkehr. Der Regional- und Fernbahnhof Pritzwalk (in fußläufiger Ent-
fernung) bietet Verbindungen in Richtung Berlin, Wittenberge, Neustadt (Dosse) 
und Rostock, ergänzt durch mehrere Buslinien, die die innerstädtische und regionale 
Erreichbarkeit sicherstellen.
Objekt: Bürogebäude im Gewerbegebiet Pritzwalk-Ost. Baujahr ca. 1978, 
eine Sanierung/Modernisierung erfolgte zwischen ca. 1991 und ca. 1998. Die 
Beheizung erfolgte ehemals über Fernwärme, derzeit ist das Gebäude von der 
Wärmeversorgung sowie weiteren Erschließungsmedien getrennt. 
Das voll unterkellerte, in Plattenbauweise errichtete Gebäude verfügt über 
5 Etagen, die sowohl über ein Treppenhaus als auch über einen Aufzug für 
8 Personen und einer Lastaufnahme von ca. 600 kg erschlossen werden. 
Auf jeder Etage befinden sich mittelgangerschlossene Büroräume sowie je zwei 
geflieste Sanitärbereiche. Im Kellergeschoss sind Lagerräume vorhanden. 
Solide Bausubstanz. Kunststoffisolierglasfenster (an der Südseite mit Jalousien), 
Außenwände mit Wärmedämmung und Fassadenverkleidung. Ca. 2001 wurde die 
Dacheindeckung erneuert. Das Objekt wurde zuletzt vom Finanzamt genutzt und 
steht seit ca. 2010 leer. Insgesamt sanierungs- und modernisierungsbedürftiger 
Zustand. 
Grundstücksgröße: ca. 1.000 m² (noch zu vermessene Teilfläche)
Nutzfläche: ca. 3.046 m²
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Mindestgebot: € 75.000,-*
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55. 16909 Wittstock/Dosse, Rote-Mühle-Weg 21 A - leerstehend -

Lage: Brandenburg. Die Stadt Wittstock/Dosse mit ca. 13.800 Einwoh-
nern liegt ca. 98 km nördlich der Berliner Stadtgrenze und ca. 150 km südöstlich 
von Hamburg am nördlichen Rand der Kyritz-Ruppiner Heide an der A 19 und 
A 24 (Berlin-Hamburg-Rostock). Südlich der Stadt beginnt die Mecklenburgische 
Kleinseenplatte. Die Altstadt liegt am Zusammenfluss der Dosse und Glinze und 
gilt als Grenzort zum Bundesland Mecklenburg-Vorpommern. Anschluss an den 
Regionalbahnverkehr Richtung Berlin ist im Stundentakt gegeben, der Bahnhof 
liegt zentral unweit der Altstadt. 
Das Objekt befindet sich in einer ruhigen Einfamilienhaussiedlung, ca. 800 m vom 
Stadtzentrum entfernt. In unmittelbarer Nähe befindet sich das KMG Klinikum 
Nordbrandenburg. 
Objekt: Einfamilienhaus in Massivbauweise auf großem, länglich geschnit-
tenem Grundstück. Baujahr ca. 1985. Die Beheizung erfolgt über Gaszentral-
heizung mit Warmwasserbereitung. Im Wohnzimmer ist zusätzlich ein 
gemauerter, offener Kamin vorhanden. 
Erdgeschoss mit Eingangsbereich, Gäste-WC, Küche sowie großzügig geschnit-
tenes Wohn-/Esszimmer mit Wintergartenanbau. Dachgeschoss (ehemals 
separate Einliegerwohnung) 2 Zimmer, Wannenbad sowie Küche mit Ausgang 
zum Balkon mit West-Ausrichtung. Der voll ausgebaute, tlw. beheizte Keller besitzt 
4 Räume sowie ein Duschbad mit Sauna und ist über eine Treppe im Inneren 
begehbar. Vom Keller gibt es einen direkten Zugang zur Tiefgararge, welche sich 
unter dem Wintergarten befindet. Die Grundrissgestaltung sowie der Ausbau 
sind veraltet. Insgesamt sanierungs- und modernisierungsbedürftiger Zustand. 
Altmobiliar und tlw. Müllablagerungen sind vorhanden, eine Beräumung obliegt 
dem Ersteher. 
Auf dem großen, derzeit verwilderten Grundstück befinden sich ein Gartenteich, 
Carport sowie ein altes Gartenhaus. Der hintere Gartenbereich (rd. 621 m²) stellt 
eine verwilderte Erholungsfläche dar, die aufgrund der Lage, Größe und Erschlie-
ßung ggf. abgetrennt werden könnte. Eine mögliche Bebauung der Fläche wurde 
bisher nicht geprüft und ist ggf. über eine Bauvoranfrage zu klären.
Grundstücksgröße: ca. 1.948 m²
Wohn-/Nutzfläche: ca. 115 m² zzgl. ca. 65 m² Nutzfläche im Keller
Energieausweis: B, 143,58 kWh/(m²a), Gas, Bj. 1985, E.
Mindestgebot: € 49.000,-*
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56. 16909 Wittstock/Dosse OT Alt Daber, Flugplatzallee - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Wittstock/Dosse liegt im Landkreis 
Ostprignitz-Ruppin. Die Stadt ist bekannt für ihre historische Alt-
stadt mit mittelalterlicher Stadtmauer und ein vielfältiges Kulturangebot. Witt-
stock ist über die A 24 und A 19 sowie den Regionalbahnanschluss sehr gut er-
reichbar und liegt verkehrsgünstig zwischen Berlin, Hamburg und Rostock. Die 
Umgebung ist ländlich geprägt und weist neben Landwirtschaft zunehmend 
erneuerbare Energien auf. Das Objekt ist Teil des ehemalige Militärflugplatzes, 
umgeben von Solarparks (PV-Anlagen) im Norden und Süden und ungenutzten 
Brachflächen. 
Objekt: Teil eines ehemaligen Militärstandorts mit Flugplatz, Hangars und 
Kasernengebäuden aus den 1930er Jahren. Nach Aufgabe der militärischen Nut-
zung 1994 befinden sich auf dem Gelände mehrere stark verfallene Gebäude mit 
Vandalismusschäden, darunter Hangars, eine Werfthalle sowie einem Hauptge-
bäude mit Werkstätten und Lager. Die Gebäude stehen unter Denkmalschutz. 
Teilbereich im B-Plan als Sondergebiet (Speicherkraftwerk) ausgewiesen, über-
wiegender Teil im Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Teilflächen werden unent-
geltlich von einer Rettungshundestaffel genutzt. Die Liegenschaft ist nicht einge-
friedet (außer zum angrenzenden Solarpark). Grundwasserbelastungen in einem 
begrenzten Bereich sind vorhanden und werden seit Jahren durch ein Monitoring 
überwacht.

Grundstücksgröße: ca. 105.175 m²
Mindestgebot: € 5.000,-*

57. 16225 Eberswalde OT Spechthausen, An der L 200 - teilweise verpachtet -

Lage: Brandenburg. Die Kreisstadt Eberswalde hat rund 
43.000 Einwohner und ist Verwaltungszentrum des Landkreises 
Barnim. Eberswalde liegt ca. 55 km nordöstlich von Berlin und wird auch "Wald-
stadt" genannt. Die A 11 befindet sich in ca. 6 km, die B 167 in ca. 1 km und die B 2 in 
ca. 7 km Entfernung. Der OT Spechthausen ist ein ländlich geprägter Ortsteil und 
liegt südwestlich des Stadtzentrums Das Grundstück liegt am westlichen Stadt-
rand des Ortsteils direkt an der L 200. 
Objekt: Das Grundstück teilt sich in Forstflächen (ca. 80% der Grundstücks-
größe) und eine zusammenhängende Erholungsfläche von ca. 2.380 m² auf. Die 
Erholungsfläche besteht aus drei Einheiten mit dazugehöriger, unbefestigter Zu-
fahrt. Zwei Einheiten mit ca. 880 m² sind verpachtet, die Aufbauten befinden sich 
im Eigentum der Pächter. Ferner ist eine Teilfläche von ca. 2.100 m² der Forstflä-
che bis 28.2.2026 verpachtet. Die restlichen Bereiche sind überwiegend forstlich 
genutzte Feucht- und Unlandflächen mit Erlenbestand in mäßiger Qualität.
Grundstücksgröße:   ca. 11.631 m² davon verpachtet ca. 2.980 m²
Energieausweis:          entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Jahresmiete netto: ca. € 470,- (für die verpachteten Flächen)
Mindestgebot: € 25.000,-*
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58. 16727 Velten, Bergstraße rechts neben Haus-Nr. 86                 - vertragslose Nutzung-

Lage: Brandenburg. Die Stadt Velten mit rd. 12.700 Einwohnern – 
auch Ofenstadt Velten genannt - liegt nordwestlich von Berlin. Durch die 
sehr gute Verkehrsanbindung nach Berlin hat Velten eine enorme Attrak-
tivität für Pendler, die im nahen Berlin oder dem Umland arbeiten. Die Lage di-
rekt am Berliner Stadtrand, die unmittelbare Nähe zur Natur und die zahlreichen 
Wasserstraßen tragen zu einer hohen Wohn-/Lebensqualität bei. Über die A 111 
(AS Hennigsdorf) erreicht man in ca. 30 Autominuten das Berliner Stadtzentrum, 
den Flughafen BER in einer knappen Autostunde. Anschluss an die A 10 („Berliner 
Ring“, AS Kreuz Oranienburg) besteht in wenigen Autominuten. Viele Pendler wis-
sen die gute Zuganbindung durch die Regionalexpresslinie RE 6, die den Nah- und 
Fernbahnhof Berlin-Gesundbrunnen in weniger als einer Stunde erreicht, sehr zu 
schätzen. Vom Veltener Busbahnhof ist durch vielfältige Busverbindungen nahe-
zu der gesamte Landkreis erreichbar. 
Velten bietet alle Vorteile moderner Infrastruktur: Supermärkte, Ladengeschäfte, 
Stadtverwaltung, Banken, Restaurants, verschiedene Dienstleistungsunterneh-
men, Schulen, Ärzte, Kindertagesstätten usw.. Das Grundstück befindet sich in 
nordwestlicher Stadtrandlage. Direkt angrenzend zu beiden Seiten befinden sich 
Gewerbebetriebe, sonst Wohnbebauung vorherrschend. Rückseitig schließen 
sich Brachlandflächen an. 
Objekt: Baugrundstück in Stadtrandlage. Das Zweifrontengrundstück hat 
entlang der Bergstraße eine Straßenfront von rd. 20 m, eine durchschnittliche 
Tiefe von rd. 52 m. Die Fläche ist verwildert und wird augenscheinlich durch Dritte 
vertragslos als Pkw-Abstellfläche genutzt. Auf dem Grundstück befindet sich ein 
kleines massives Nebengebäude. Das Grundstück ist mit einem alten Zaun einge-
friedet. 

Lage innerhalb einer Wasserschutzzone sowie Trinkwasserschutzzone III. Lage 
im Innenbereich gemäß § 34 BauGB, lt. rechtskräftigem Flächennutzungsplan 
Ausweisung als Wohnbaufläche. Demnach erscheint eine Neubebauung mit II-III 
Vollgeschossen in offener Bauweise möglich. Bauvoranfrage ist erforderlich. 
Aktueller Bodenrichtwert 180,- €/m² Grundstücksfläche. 
Grundstücksgröße: ca. 1.022 m²
Mindestgebot: € 45.000,-*
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Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Stechlin liegt im Naturpark Stech-
lin-Ruppiner Land. Die Region ist geprägt von einer malerischen Naturlandschaft 
mit Wäldern, Seen und weiten Wiesen. Besonders der nahegelegene Große 
Stechlinsee, einer der klarsten Seen Deutschlands, bietet zahlreiche Freizeit-
möglichkeiten.
Stechlin verbreitet eine ruhige, dörfliche Atmosphäre und bietet gleichzeitig eine 
gute Anbindung an umliegende Städte. Rheinsberg und Neuruppin sind in kurzer 
Fahrt erreichbar und bieten Einkaufsmöglichkeiten, kulturelle Veranstaltungen 
und eine hervorragende Infrastruktur. Die Nähe zur B 96 ermöglicht auch Be-
rufspendlern eine schnelle Anbindung nach Berlin.
Der OT Neuglobsow liegt am Ostufer des Großen Stechlinsee, ein natürlicher See 
mit einer Fläche von 412 ha. Er ist mit 70 m der tiefste See Brandenburgs und ge-
hört zum Rheinsberger Seengebiet im Naturraum des Neustrelitzer Kleinseen-
landes. 2012 wurde er durch den Global Nature Fund mit dem Titel "Lebendiger 
See des Jahres" ausgezeichnet. Vom Parkplatz in Neuglobsow gelangt man auf 
der Stechlinseestraße in nur wenigen Gehminuten zum östl. Seeufer. An der dor-
tigen Badestelle beginnt ein rd. 18 km langer Wanderweg, der größtenteils dicht 
am Ufer entlangführend, den See umrundet. Im Ort selbst gibt es das Stechlin-
see-Center mit regelmäßig stattfindenden kulturellen Veranstaltungen, außer-
dem ein Bio-Café, Restaurants, ein Yoga-Haus, das Glasmuseum, Fahrrad- und 
Bootsverleih. Das Objekt befindet sich idyllisch am Südwestufer des Dagowsee. 
Objekt: Attraktives Mehrfamilienhaus idyllisch am Dagowsee sowie nur ca. 
250 m vom Großen Stechlinsee gelegen. Vom Grundstück mit direktem Wasser-
zugang bietet sich ein herrlicher Blick über den Dagowsee. Der Dagowsee mit 
einer Fläche von rd. 24 ha liegt ca. 500 m östlich des Großen Stechlinsee. Der 
Schilfgürtel bietet vielen Vogelarten gute Brutmöglichkeiten. Schwäne, Hauben-
taucher, Bleßhühner sowie verschiedene Entenarten sind hier zu beobachten.

Aus den ehemaligen „Seeterrassen“ in Neuglobsow entstand 2023 ein exklusives 
Wohnhaus mit 6 modernen Eigentumswohnungen. Das hochwertig sanierte Ge-
bäude mit großem Neubauanteil überzeugt in seiner zurückhaltend, modernen 
Architektur und seinen ausgewählten Materialien.Durch die Hanglage mit Gefäl-
le zum See entstanden 2 Wohnungen im Gartengeschoss, weitere 4 Wohnungen 
befinden sich darüber. Für mehr Licht, Luft und Sonne im Inneren sorgt ein be-
grüntes Atrium. Die Beheizung erfolgt über Gaszentralheizung. Die Gartenfläche 
direkt am See steht allen Bewohnern des Hauses zur Verfügung. Das Gemein-
schaftseigentum befindet sich augenscheinlich in einem ordentlichen und sehr 
gepflegten Unterhaltungszustand. 

59. 16775 Stechlin OT Neuglobsow, Stechlinseestraße 19 A              - E R S T B E Z U G -

Weg zum Großen Stechlinsee
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Die Eigentumswohnung Nr. 1 befindet sich im Gartengeschoss und ist über das-
zentrale, ca. 36 m² große Atrium zugänglich. Die Wohnung ist hauptsächlich nach 
Westen und Norden ausgerichtet. Auf der westlichen Seite befindet sich die ca. 
34 m² große, mit Natursteinen gepflasterte Terrasse - durch die Hanglage eine 
Art Tiefgarten. Auf der nördlichen Seite, zugänglich über den Wohn-/Essbereich 
befindet sich der große private Garten der Wohnung 1, mit herrlichem Blick auf 
den Dagowsee 

Die Wohnung besteht aus 3 Zimmern (je ca. 14 m²), einem großzügig geschnitte-
nen ca. 32 m² großen offenen Wohn-, Ess- und Küchenbereich, 2 tagesbelichteten 
Bädern. Über einen langgestreckten Flur werden die Räumlichkeiten erschlossen. 
Abgehend vom Flur erschließt eine kleine Diele den Kellerraum Nr. MK1, einen 
Abstellraum sowie den ehemaligen Eiskeller - ein mit Natur- und Ziegelsteinen, 
rund gemauerter Raum mit Kappendecke und direktem Zugang zur Terrasse. 

Der Wohn-/Essbereich wird durch große Fenster gut tagesbelichtet. Ein Kamin-
anschluss wurde bereits vorgesehen. Aus allen Wohn- und Schlafräumen führen 
zweiflügelige Terrassentüren schwellenfrei auf die Terrasse bzw. in den Garten. 
Ein Badezimmer verfügt über eine ebenerdige Dusche mit Glaswand, Wasch-
becken, WC und Bidet. Zusätzlich wurde ein Anschluss für Waschmaschine und 
Trockner installiert. Das zweite Badezimmer hat eine Badewanne, Waschbecken 
und WC. Sämtliche Oberflächen  sind spritz-/fließwasserresistent beschichtet. 

Die Räumlichkeiten werden über eine Fußbodenheizung erwärmt und sind mit ei-
nem Design-Estrich-Fußboden belegt. Die Raumhöhe beträgt fast durchgehend 
3,20 m. Highspeed-Internet mit 120MB/sec vorhanden.

Zur Wohnung gehören der Garten WE1 (ca. 65 m²) und der Kfz-Stellplatz WE1  
als Sondernutzungsrechte. 
Wohnfläche: ca. 112,50 m² zzgl. Kellerraum sowie Terrasse mit ca. 34 m²
Energieausweis: B, 62,3 kWh/(m² a), Erdgas, Bj. 2022, B.
Wohngeld mtl.: bis 30.09.25 ca. € 455,- (inkl. ER),

ab 01.10.25 ca. € 387,- (inkl. ER)
Mindestgebot: € 350.000,-*

59. 16775 Stechlin OT Neuglobsow, Stechlinseestraße 19 A              - E R S T B E Z U G -
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60. 16359 Biesenthal, Prendener Weg, links neben Haus Nr. 20, 20 a - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Biesenthal mit rd. 6.200 Einwohnern liegt ca. 20 km 
nordöstlich der Berliner Stadtgrenze. Eberswalde ist ca. 17 km, Bernau ca. 11 km 
entfernt. Die Kleinstadt ist verkehrstechnisch sehr gut erreichbar, u. a. durch die 
B 2 sowie die L 293 und L 294. Anschluss an die A 11 (Berlin-Prenzlau, 
AS Bernau und Lanke) besteht in ca. 7 km. Durch Biesenthal führt der Radfernweg 
Berlin-Usedom. 
Das Grundstück liegt in nordwestlicher Ortsrandlage, ca. 1,2 km vom 
Großen Wukensee entfernt und ist von Wohn-/Erholungsgrundstücken sowie 
einem größeren Waldgebiet umgeben. Das Stadtzentrum ist ca. 4,5 km entfernt. 
Objekt: Nahezu rechteckig geschnittenes, unbebautes Grundstück direkt 
an einer Wohnbebauung angrenzend. Die teilweise unebene bzw. hüglige Fläche 
ist derzeit stark mit Bäumen, Sträuchern und Wildwuchs bestanden und gehört 
augenscheinlich zu einem größeren Waldgebiet. Die Zuwegung erfolgt über den 
unbefestigten Prendener Weg. 
Lage im Landschaftsschutzgebiet Wandlitz-Biesenthal-Prendener Seengebiet, 
im Naturpark Barnim sowie im Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Lt. Flächen-
nutzungsplan als Wohnbaufläche ausgewiesen. Aktueller Bodenrichtwert für 
umliegende Wohnbebauung 170,- €/m².
Grundstücksgröße: ca. 1.072 m²
Mindestgebot: € 19.000,-*

61. 15344 Strausberg, Altlandsberger Chaussee - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Strausberg ist eine Mittelstadt mit ca 28.000 Ein-
wohnern und gehört zum Landkreis Märkisch-Oderland. Sie liegt etwa 35 km 
östlich des Berliner Stadtzentrums und ist über die Bundesstraße B 1/B 5 so-
wie die S-Bahn-Linie S 5 direkt mit der Hauptstadt verbunden. Die Stadt befin-
det sich im Naturraum Barnim, am westlichen Rand des Oderbruchs, und grenzt 
an ausgedehnte Wald- und Seengebiete. Im Zentrum liegt der Straussee, der 
das Stadtbild prägt und zugleich ein wichtiges Naherholungsgebiet darstellt.
Strausberg ist von kleineren Gemeinden umgeben, darunter Eggersdorf, Hen-
nickendorf und Rehfelde, und bildet ein regionales Mittelzentrum mit Verwal-
tungs-, Schul- und Versorgungsfunktionen für das Umland. Die Nähe zur Bun-
desautobahn A 10 (Berliner Ring) sichert eine gute verkehrliche Anbindung.
Die Lage im Übergang zwischen Berliner Metropolregion und ländlichem Raum 
macht Strausberg sowohl zu einem Wohnstandort für Berufspendler als auch zu 
einem wichtigen Standort für regionale Wirtschaft, Verwaltung und Freizeit. 
Das Grundstück liegt am westlichen Rand der Stadt nahe Eggersdorf.
Objekt: Grundstück als Teil eines größeren Waldgebietes. Das Grundstück 
ist mit einer Kieferschonung von ca. 2 ha (ca. 30 Jahre), Buchen auf ca. 3 ha (ca. 
80 - 100 Jahre) und dem Rest Mischwald (10 bis 100 Jahre) bestockt. Die innere 
Erschließung erfolgt durch Wege die teilweise mit Betonplatten befestigt sind. 
Eine ehemals vorhandene Bebauung wurde bis auf die Fundamente zurückge-
baut. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB). Im Flächennutzungsplan als 
Waldfläche ausgewiesen.

Grundstücksgröße: ca. 89.000 m²
Mindestgebot: € 75.000,-*

*zzgl. Auktions-Aufgeld auf den Zuschlagspreis

ungefähre Grundstückslage

ungefähre Grundstückslage
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62. 15366 Hoppegarten OT Dahlwitz-Hoppegarten, Waldesruher Straße - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Rennbahngemeinde Hoppegarten grenzt direkt 
an die nördliche Berliner Stadtgrenze. Von dieser Stadtrandlage profitiert die 
Gemeinde, die sich trotz des verstärkten Zuzuges ihren dörflichen Charakter er-
halten konnte. Die im Grünen liegende Galopprennbahn zählt zu den schönsten 
Anlagen Europas. Hoppegarten selbst verfügt über florierende Gewerbegebiete 
sowie eine gute Infrastruktur und ist durch die B 1/B 5 sowie über die A 10 (Ber-
liner Ring) absolut verkehrsgünstig gelegen. Es besteht Anschluss an den S- und 
U-Bahnverkehr Richtung Berlin.
Das Grundstück liegt in südlicher Randlage des OT Dahlwitz-Hoppegarten, ge-
genüberliegend befindet sich Wohnbebauung, rückseitig grenzt ein größeres
Waldgebiet an.
Objekt: Unbebautes Grundstück (Holzungsfläche), als Bestandteil eines grö-
ßeren sich anschließenden Waldgebietes. Das Verkaufsflurstück hat einen na-
hezu quadratischen Zuschnitt. Die Straßenfront entlang der Waldesruher Straße 
beträgt rd. 32 m. Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB), gemäß rechtskräf-
tigem Flächennutzungsplan Ausweisung als Waldfläche. Lage im Landschafts-
schutzgebiet „Niederungssystem des Neuenhagener Mühlenfließes und seiner 
Vorfluter“ sowie im Trinkwasserschutzgebiet Zone IIIB.

Grundstücksgröße: ca. 1.343 m² 
Mindestgebot: € 2.000,-*

63. 15526 Bad Saarow OT Petersdorf, Alte Saarower Straße - teilweise verpachtet -

Lage: Brandenburg. Bad Saarow - Thermalsole und Kurheilbad - 
liegt nur ca. 70 km südöstlich von Berlin, direkt am Ufer des Scharmützel-
see und ist eines der bekanntesten Naherholungs- und Reiseziele Bran-
denburgs. Über die A 12 (AS Storkow oder AS Fürstenwalde-West) ist Bad Saarow 
in nur rd. 1 h mit dem Auto von Berlin erreichbar. Die Landesstraßen L412 und L35 
sowie Busse verbinden den Ort mit regionalen Zielen. Der OT Petersdorf liegt ca. 
2 km nördlich von Bad Saarow. Der Petersdorfer See mit seiner Wasserskianla-
ge „Wakepark Petersdorf“ lädt zum Entspannen und Erholen ein. Das Grundstück
befindet sich südwestlich außerhalb der Ortslage und ist von Grün- und Waldflä-
chen umgeben.
Objekt: Zum Aufruf kommt ein 50%iger ideeller Miteigentumsanteil an 
den Grundstücken Flur 2, Flurstücke 176 und 181. Es handelt sich um Landwirt-
schafts-/Grünflächen, die durch den Graben „Storkower Gewässer“ voneinander 
getrennt werden. Das Flurstück 176 ist über die Alte Saarower Straße bzw. vor Ort 
die Verlängerung der Straße „Zum Viadukt“ erreichbar. Das Flurstück 181 verfügt 
über keine eigene Zuwegung. Bei den Flächen handelt es sich um ein Bodendenk-
mal „Siedlung Steinzeit“. 
Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB) sowie im LSG „Scharmützelseegebiet“, 
Biotop. Gemäß Flächennutzungsplan Darstellung als Flächen für die Landwirt-
schaft. Des Weiteren Lage im Bereich von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, 
zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft sowie im Be-
reich eines Bergwerkseigentums.
Grundstücksgröße: insg. ca. 5.945 m² (2 FS), davon ein 50%iger, ideeller MEA
Jahrespacht: ca. € 56,- (für die verpachtete Fläche von ca. 2.973 m²)
Mindestgebot: € 1.000,-*

für den 50%igen, ideellen Miteigentumsanteil
Petersdorfer See
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64. 01979 Lauchhammer, Liebenwerdaer Str., zwischen Haus-Nr. 41 und 43 - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Lauchhammer mit ca. 14.000 Einwohnern liegt ca. 
45 km nördlich von Dresden, ca. 50 km südwestlich von Cottbus sowie ca. 15 km 
westlich von Schwarzheide an der Schwarzen Elster, einem Nebenfluss der Elbe. 
Infrastrukturell ist Lauchhammer durch die B 169, die A 13 (AS Ruhland) und 
den neu ausgebauten Eisenbahnknoten Ruhland gut vernetzt – europaweit! 
Auch die Flughäfen Dresden und den BER Berlin erreicht man bequem und zügig 
über die A 13. 
Die Grundstücke befinden sich im Stadtteil Lauchhammer-Süd. Die Umgebung 
prägen sanierte und neue Einfamilienhäuser und kleine Mehrfamilienhäuser. 
Objekt: Drei zusammenliegende, unbebaute Grundstücke. Die Grundstücke 
besitzen einen rechteckigen Zuschnitt, der vordere Grundstücksbereich ist teil-
weise mit Betonplatten und Asphalt befestigt, im hinteren Grundstücksbereich 
ist natürlicher Bewuchs vorhanden. 
Das an die Liebenwerdaer Straße angrenzende Flurstück 46 (ca. 1.251 m²) liegt 
im Innenbereich gemäß § 34 BauGB und ist entsprechend der Umgebungs-
bebauung bebaubar. Ortsübliche Versorgungsmedien und ein Abwasserka-
nal liegen in der Straße. Die rückseitig anschließenden Flurstücke 44 und 420
(mit ca. 7.754 m²) stellen Erholungsflächen und Grünland dar. Lage im Außenbereich 
(siehe § 35 BauGB). 

Grundstücksgröße: ca. 9.005 m² 
Mindestgebot: € 19.000,-*

65. 03238 Lichterfeld-Schacksdorf OT Schacksdorf, nahe Fliegerstraße - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Lichterfeld-Schacksdorf liegt südöst-
lich der Kernstadt von Finsterwalde im LK Elbe-Elster. Die L 60 sowie die B 96 
führen durch das Gemeindegebiet. Bekannt ist die Gemeinde u.a. durch das Besu-
cherbergwerk. Die ehem. Abraumförderbrücke F60 gehörte als Lausitzer Leucht-
turm zur Weltausstellung Expo 2000 und war zudem das Flaggschiff der Interna-
tionalen Bauausstellung ´Fürst-Pückler-Land - Vom Bergmann zum Seemann´. 
Die Brücke steht am heutigen Bergheider See, dem ehemaligen Restloch eines 
Tagebaus. Im OT Schacksdorf liegt der alte Militärflughafen als Lausitzflugplatz 
Finsterwalde/Schacksdorf. Von der Plattform des Towers hat man einen herrli-
chen Blick über die nähere und weitere Umgebung. 
Das Grundstück liegt südwestlich außerhalb der Ortslage von Schacksdorf sowie 
südlich des Lausitzflugplatzes.
Objekt: Rund 2,3 ha Holzungsfläche. Das Areal hat in Gänze einen unregelmä-
ßigen Zuschnitt und verfügt über keine eigene Zuwegung. Gemäß Kartenmaterial 
verläuft ein unbefestigter Weg über die Verkaufsfläche, der über einen weiteren 
Weg an die Fliegerstraße anbindet. 
Lage im Außenbereich (siehe § 35 BauGB), Ausweisung im rechtskräftigen Flä-
chennutzungsplan als Flächen für Wald. Das Areal liegt in einem Kampfmittel-
verdachtsgebiet (nähere Anhaltspunkte liegen nicht vor). 

Grundstücksgröße: insgesamt ca. 23.216 m² (2 FS)
Mindestgebot: € 7.000,-*

*zzgl. Auktions-Aufgeld auf den Zuschlagspreis
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66. 16827 Neuruppin GT Zermützel, Am Zermützelsee (südlich Nr. 1A) - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Neuruppin ist eine Stadt im Nordwesten Bran-
denburgs, etwa 60 Kilometer von Berlin entfernt. Sie gilt als „preußisches 
Arkadien“ und ist bekannt für ihre klassizistische Architektur, breiten Stra-
ßen und Promenaden. Berühmte Persönlichkeiten wie Theodor Fontane und 
Karl Friedrich Schinkel stammen von hier, was der Stadt ein reiches kulturel-
les Erbe verleiht. Als Kur- und Kulturstadt liegt Neuruppin idyllisch am Rup-
piner See und ist heute ein beliebtes Ziel für Erholung, Geschichte und Kunst.
Die Stadt ist verkehrstechnisch über die A 24 (Berlin–Hamburg) sowie die Bun-
desstraßen B 167 und B 122 gut angebunden. .
Das Objekt befindet sich am Ostufer des Zermützelsees im Gemeindeteil Zer-
mützel. Die Lage zeichnet sich durch ihre naturnahe Umgebung und unmittelbare 
Seelage aus.
Objekt: Grundstück bebaut mit drei beräumten Bungalows, einem Nebenge-
bäude mit Unterstand und einem Trockentoilettenhäuschen. Bj. ca. 1970er Jahre, 
seit ca. 10 Jahren ungenutzt. Stark sanierungsbedürftiget bis abrissreifer Zustand. 
Ein Bungalow sowie das Toilettenhaus sind mit Wellasbestplatten gedeckt. Vor 
dem Grundstück befindet sich ein schmaler Uferstreifen der zum Wasserbereich 
des Zermützesees gehört. Am Ufer befindet sich eine Steganlage, die nicht zum 
Grundstück gehört, aber von Dritten mitgenutzt wird. Lage im Außenbereich (sie-
he § 35 BauGB), im FNP als Wald und öffentliche Grünfläche ausgewiesen; Lage 
im Landschaftsschutzgebiet und im Naturpark „Stechlin-Ruppiner Land“.

Grundstücksgröße:  ca. 5.128 m²
Nutzfläche: ca. 135 m² (3 Bungalows Typ B55)
Energieausweis: entfällt, unterliegt nicht dem GEG
Mindestgebot: € 49.000,-*

67. 17291 Oberuckersee OT Warnitz, Teil der „Burgwallinsel“ im Oberuckersee  - vertragsfrei -

Lage: Brandenburg. Die Gemeinde Oberuckersee mit rd. 1.600 Einwohnern 
liegt im Landkreis Uckermark, ca. 30 km südlich von Prenzlau. Unweit östlich des 
Oberuckersee, der namensgebend für die Gemeinde war, verläuft die A 11 (AS War-
nitz in ca. 8 km). Im kleinen Dorf Warnitz, am Ostufer des Oberuckersee gelegen, 
gibt es eine Badestelle. Der Oberuckersee mit der Burgwallinsel ist in die Routen-
führung des Wallpfades (historischen Stätten) eingebunden. 
Objekt: Der Oberuckersee mit einer Länge von rd. 5 km und einer Breite von 
rd. 1,6 km misst an seiner tiefsten Stelle etwa 25 m und verfügt über eine Was-
serfläche von rd. 685 ha. Am südlichen Zipfel des Sees entspringt der Fluss Ucker.
Die Burgwallinsel liegt im Oberuckersee und besticht durch ihr unverwechsel-
bares Landschaftsbild. Die Erreichbarkeit besteht nur über den Wasserweg. Die 
geringste Entfernung zum Festland beträgt ca. 380 m. Die Insel ist zum Teil von 
einem Schilfgürtel umgeben. Reste einer damaligen Wallbefestigung tlw. noch 
vorhanden.
Das naturbelassene Grundstück weist Baum-/Strauchbewuchs auf, liegt im Zen-
trum der Insel und erstreckt sich weiter in den südlichen Teil. Lage im Außenbe-
reich (siehe § 35 BauGB). FFH- und Vogelschutzgebiet, Biosphärenreservat und 
Landschaftsschutzgebiet „Schorfheide-Chorin“. Die Insel wird in der Denkmalliste 
des Landes Brandenburg geführt.

Grundstücksgröße: ca. 6.130 m² 
Mindestgebot: € 7.000,-*
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Erläuterungen zu den Abkürzungen im Katalog

Erläuterungen zu den Abkürzungen zum Energieausweis 
nach dem Gebäudeenergiegesetz (GEG) im Katalog
V - Verbrauchsausweis (Art des Energieausweises)
B - Bedarfsausweis (Art des Energieausweises)
kWh/(m²a) - Energiebedarfs- oder Energieverbrauchswert oder 

-kennwert
FW - Energieträger Fernwärme
Hz - Energieträger Brennholz, Holzpellets, Holzhack-

schnitzel
E - Energieträger elektrische Energie bzw. Strom
Bj. - Baujahr laut Energieausweis 
A+ bis H - Energieeffizienzklasse 

Der Kaufgegenstand kann eisenbahnrechtlich gewidmet 
sein und damit der eisenbahnrechtlichen Fachplanungsho-
heit des Eisenbahn-Bundesamtes unterliegen. Zur Über-

führung des Kaufgegenstandes aus der eisenbahnrechtlichen 
Fachplanungshoheit in die kommunale Planungshoheit ist die 
Durchführung eines Freistellungsverfahrens gemäß § 23 Allgemei-
nes Eisenbahngesetz (AEG) erforderlich. § 23 AEG ist zum 23.07.2025 
geändert worden. 

Aufgrund der Aktualität der Gesetzesänderung ist noch unbekannt, 
wie das Eisenbahn-Bundesamt die Änderung anwendet. Wenn der 
Kaufgegenstand durch das Eisenbahn-Bundesamtes von Bahnbe-
triebszwecken gemäß § 23 AEG nicht freigestellt wird, verbleibt der 
Kaufgegenstand in der eisenbahnrechtlichen Fachplanungshoheit 
des Eisenbahn-Bundesamtes.  Das hat zur Folge, dass der Kaufge-
genstand nicht der kommunalen Planungshoheit der zuständigen 
Kommune/Behörde unterliegt.“

Copyright
Das Urheberrecht für dieses Druckerzeugnis bzw. die Online-Ausga-
be und alle in ihm enthaltenen Texte, Zeichnungen und Abbildungen 
liegt bei der Deutsche Grundstücksauktionen AG. Jeder Abdruck und 
jede sonstige Verwendung – auch auszugsweise – sind nur mit aus-
drücklicher vorheriger Genehmigung der Deutsche Grundstücks-
auktionen AG zulässig.

Erläuterungen der Notare
Auch bei der privaten Grundstücksauktion ist der mit dem Zu-
schlag zustande kommende Kaufvertrag beurkundungsbedürf-
tig. Der auf den folgenden Seiten abgedruckte Mustertext (in der 
für das jeweilige Objekt vervollständigten und individualisierten 
Fassung) ergibt zusammen mit dem vor Abgabe des Meistgebo-
tes in Anwesenheit des Notars verlesenen Auslobungstext des 
jeweiligen Objekts und den ebenfalls hier abgedruckten Allgemei-
nen Versteigerungsbedingungen des Auktionshauses den Ver-
tragsinhalt. Die beurkundenden Notare geben Ihnen nachstehend 
die folgenden Hinweise:

Als beurkundende Notare haben wir die gesetzliche Verpflichtung, 
Sie – sofern Sie Verbraucher im Sinne des Beurkundungsgesetzes 
sind – auf Folgendes hinzuweisen: Im Rahmen der Grundstücksauk-
tionen werden die vom Auktionator gemäß § 156 BGB erteilten Zu-
schläge sofort im Anschluss beurkundet. Damit kommt sofort ein 
bindender Vertrag zustande. Sie sollten sich daher vorab mit dem 
Gegenstand der Beurkundung genauestens beschäftigen und sich 
beraten lassen, um sich vor übereilten Handlungen zu schützen. 
Die Allgemeinen Versteigerungsbedingungen und ein Mustertext 
des Zuschlagsprotokolls sind nachstehend in diesem Katalog ab-
gedruckt. Bitte prüfen Sie die wirtschaftlichen und rechtlichen Rah-
menbedingungen genau. 

Sofern Sie sich während der Beurkundung vertreten lassen möch-
ten, sind wir als Notare gesetzlich verpflichtet, auf das Folgende 
hinzuweisen: Wir haben die Amtspflicht, Ihnen zu raten, persönlich 
an der Beurkundung teilzunehmen. Nur so besteht die Möglich-
keit, dass während der Verlesung der Urkunde dem beurkundenden 
Notar Fragen gestellt werden können. Nur auf diesem Wege kann 
sichergestellt werden, dass die im Vertrag vorgesehenen Regelun-
gen im Detail und in ihrer rechtlichen Tragweite dem wahren Willen 
der Parteien entsprechen werden. Dies ist der vom Gesetzgeber 
gewünschte und kostengünstigste Weg. Sofern Sie sich gleichwohl 
dazu entschließen sollten, nicht persönlich anwesend zu sein, ra-
ten wir Ihnen, sich durch eine Person Ihres Vertrauens vertreten zu 
lassen. Dabei handelt es sich um eine Person, die Ihnen persönlich 
besonders verbunden ist, oder zu der Sie aufgrund der bei dieser 
Person vorhandenen Sachkunde besonderes Vertrauen haben und 
die einseitig Ihre Interessen vertritt, z. B. ein Rechtsanwalt. 
Da die vorstehenden Hinweise nur Empfehlungen sind, haben wir zu 
dieser Fragestellung mit Ausnahme dieses Hinweises keine weiter-
gehende Einwirkungsmöglichkeit. Bitte nutzen Sie im Zweifelsfalle 
die Möglichkeit, sich im Vorfeld auch mit unserer Kanzlei in Ver-
bindung zu setzen, wenn Sie Fragen zur Vertretung, zum Beurkun-
dungsverfahren, zur Urkunde oder zum Inhalt der hier abgedruckten 
Texte haben sollten.

Martin Heidemann, Notar            Patrick Heidemann, Notar

AB - Altbau
BauGB - Baugesetzbuch
Bj. - Baujahr
BK - Betriebskosten
BKV - Betriebskosten-

   vorschuss
DG - Dachgeschoss
DHH - Doppelhaushälfte
EFH - Einfamilienhaus
EG - Erdgeschoss
E-Hzg. -     Elektro-/Nacht- 

stromspeicherhei-
zung

ER - Erhaltungsrücklage
ETW - Eigentumswohnung
GE - Gewerbeeinheit
GEH - Gasetagenheizung 
Gfl. - Gewerbefläche
Grdgr. - Grundstücksgröße
HH - Hinterhaus

HK - Heizkosten
HKV - Heizkosten-

vorschuss
HP - Hochparterre
MFH - Mehrfamilienhaus
NB - Neubau 

   (ab 01.01.1949)
Nfl. - Nutzfläche
NGeb. - Nebengebäude
OG - Obergeschoss
OH - Ofenheizung
Sout. - Souterrain
TE - Teileigentum
VH - Vorderhaus
WE - Wohneinheit
Wfl. - Wohnfläche
WGH - Wohn-/

   Geschäftshaus
ZFH - Zweifamilienhaus
ZH - Zentralheizung

Impressum
Herausgeber: Verlag: Druck, Weiterverarbeitung:
Deutsche Grundstücksauktionen AG Satztechnik Meißen GmbH MÖLLER PRO MEDIA GmbH
Büro Leipzig Am Sand 1C Zeppelinstraße 6
Grimmaische Straße 2-4 01665 Nieschütz 16356 Ahrensfelde
04109 Leipzig
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Bei der Versteigerung von Immobilien sind das Meist-
gebot und der Zuschlag beurkundungsbedürftig. Der nach-
stehende Grundlagentext bildet zusammen mit dem vor der 
Abgabe des Meistgebotes in Anwesenheit des jeweils mit 
der Beurkundung betrauten Notars verlesenen Auslobungs-
text (der als Anlage 1 Teil des Kaufvertrages und mitbeurkun-
det wird) und den ebenfalls hier abgedruckten Allgemeinen 
Versteigerungsbedingungen den rechtlich maßgeblichen 
Vertragstext, der Ihrem Meistgebot zugrunde liegt.

Die beurkundenden Notare, Herr Notar Martin Heidemann 
und Herr Notar Patrick Heidemann, geben Ihnen hiermit als 
mit der Beurkundung betraute Notare den von ihnen vorbe-
reiteten Mustertext und die bereits beurkundeten Allgemei-
nen Versteigerungsbedingungen zur Kenntnis. Bei Fragen 
zum Inhalt und zur Ausgestaltung des durch Gebot und Zu-
schlag nach Beurkundung zu Stande kommenden Rechtsge-
schäfts wenden Sie sich bitte direkt an die Notare. Kontakt-
daten siehe unten.

1) (Mitarbeiter des Auktionshauses) handelnd für die

Deutsche Grundstücksauktionen AG, 
Kurfürstendamm 65, 

10707 Berlin,

- nachstehend „Auktionshaus“ genannt -,

2) (Auktionator)

- nachstehend „Auktionator“ genannt -.

  Der Auktionator und die Erschienene zu 1) handeln zu-
gleich für (Veräußerer)

- nachstehend „Veräußerer“ genannt -,

aufgrund Vollmacht vom 03.12.2019 - UR-Nr. 21/2019 des 
Notars Dr. Roland Kühne - in Verbindung mit dem Einlie-

ferungsvertrag.

3) (Ersteher)

- nachstehend „Ersteher“ genannt -.

Der Notar befragte die Erschienenen, ob er oder eine der mit 
ihm beruflich verbundenen Personen in einer Angelegenheit, 
die Gegenstand dieser Beurkundung ist, außerhalb des No-
taramtes tätig war oder ist; dies wurde verneint.

Die Erschienenen schlossen folgenden

Kaufvertrag:

§ 1 Verkauf

1)  In der heutigen Grundstücksversteigerung kommt 
das Grundstück in ??, eingetragen im Grundbuch des 
Amtsgerichts ?? von ?? Blatt ?? Flur ?? Flurstück ??

- nachstehend „Grundstück“ genannt -

zum Aufruf. Der Versteigerung liegen die Anlage 1 
und die Versteigerungsbedingungen vom 28.06.2024 
(UVZ 251/2024 des Notars Martin Heidemann, Ber-
lin) zugrunde. Die Anlage 1 wurde verlesen und ge-
nehmigt. Die Versteigerungsbedingungen sind be-
kannt und liegen in beglaubigter Abschrift vor; auf 
Verlesen und Beifügen wird verzichtet. 

2)   Der Ersteher gibt das Meistgebot in Höhe von € ?? - 
in Worten: Euro ?? - ab.

  Der Auktionator erteilt ihm nach dreimaligem Aufruf 
zu diesem Meistgebot den Zuschlag. 

  Mit dem Zuschlag und dieser Beurkundung kommt 
gemäß § 156 BGB ein Kaufvertrag zu den Bedingun-
gen der Anlage 1, der Versteigerungsbedingungen 
und mit dem Meistgebot als Kaufpreis zustande.

3)  Die Niederschrift wurde bis hierher in Gegenwart 
des Notars verlesen, genehmigt und eigenhändig 
unterschrieben:

  Nunmehr entfernte sich der Auktionator. Bei den fol-
genden Erklärungen werden er und der Veräußerer 
durch die Erschienene zu 1) vertreten. Die Beurkun-
dung wurde sodann fortgesetzt.

§ 2 Zahlungsverpflichtung

  Der Ersteher verpflichtet sich, den vollständigen 
Kaufpreis bis zum ?? (sofern nicht im Einzelfall et-
was anderes vorgesehen ist, einen Monat nach dem 
Zuschlag) auf einem Anderkonto unabhängig vom 
Vorliegen einer zur Wirksamkeit des Vertrages not-
wendigen Genehmigung zu hinterlegen.

  Der Notar wies darauf hin, dass nur bei der Hinterle-
gung auf einem Notaranderkonto der Schutz durch 
die gesetzlich vorgeschriebene Haftpflichtversiche-
rung des Notars und den Vertrauensschadenfonds 
der Notarkammern besteht und die Überwachung 
der Auszahlungsreife durch den Notar sichergestellt 
ist.

§ 3 Aufgeld (Courtage)

1)  Der Ersteher verpflichtet sich, das Aufgeld des Auk-
tionshauses unabhängig vom Vorliegen einer für die 
Wirksamkeit des Vertrages notwendigen behördli-
chen oder gerichtlichen Genehmigung sofort zu zah-
len, und zwar in Höhe von € ??.

Notariat Heidemann & Dr. Nast · Kurfürstendamm 188 · 10707 Berlin 73
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2)  Bei endgültiger Verweigerung einer solchen Geneh-
migung oder bei Rücktritt gemäß § 9 ist das Aukti-
onshaus verpflichtet, das Aufgeld zurückzuzahlen.

§ 4 Vollstreckungsunterwerfung

  Wegen der vorstehenden Zahlungsverpflichtungen 
a) gemäß § 2 und 
b) gemäß § 3 Absatz 1)

  nebst jährlichen Zinsen in Höhe von 5 Prozent-
punkten über dem jeweiligen Basiszinssatz ab dem 
jeweiligen Fälligkeitstermin - wegen des Aufgelds 
aus vollstreckungsrechtlichen Gründen ab heute - 
unterwirft sich der Ersteher der sofortigen Zwangs-
vollstreckung und ermächtigt den Notar, dem Gläu-
biger bei Fälligkeit eine vollstreckbare Ausfertigung 
zu erteilen, sofern keine Zahlung bzw. Hinterlegung 
erfolgt ist. Der Notar wies darauf hin, dass Zinsen 
ungeachtet der vorstehenden Regelung erst ab Ver-
zug geschuldet werden.

§ 5 Vollzugsvollmacht

Die Parteien erteilen den Mitarbeiterinnen des No-
tars (Namen der bevollmächtigten Mitarbeiterin-
nen) - geschäftsansässig 10707 Berlin, Kurfürsten-
damm 188 - jeder einzeln - unwiderruflich Vollmacht 
unter Ausschluss einer persönlichen Haftung und 
unabhängig von der Wirksamkeit der weiteren Ver-
einbarungen in dieser Urkunde für Auflassung, Ein-
tragung und Löschung einer Vormerkung und alle 
sonstigen Anträge und Bewilligungen für den Voll-
zug dieser Urkunde gegenüber dem Grundbuchamt.

§ 6 Übergabe / Teilunwirksamkeit / Sonstiges

1)  Die Übergabe von Gefahr, Nutzen und Lasten er-
folgt gemäß Nr. 10 der Versteigerungsbedingun-
gen an dem Monatsersten, der der vollständigen 
Hinterlegung des Kaufpreises folgt.

2)  Bei etwaiger Teilunwirksamkeit soll dieser Ver-
trag im Übrigen wirksam bleiben.

§ 7 Grundbuchstand

1)  Der Grundbuchstand ergibt sich aus der Anlage 1.
2)   Der Verkauf erfolgt zu den Bedingungen der An-

lage 1.

§ 8 Belehrungen, Hinweise und Vollzug

1)  Der Notar belehrte über die Vorschriften des 
Grunderwerbsteuergesetzes und wies auf die 
bestehenden Vorkaufsrechte hin. ?? 

   Die Wirksamkeit des Vertrages hängt von der 
Erteilung der u.U. im Einzelfall erforderlichen Ge-
nehmigung ab.

2)  (Hinweise und Belehrungen des Notars, abhän-
gig vom Einzelfall)

?) (im Einzelfall besondere Regelungen)
?)  Der Notar wird mit dem Vollzug gemäß Ziffer 16, 

17 der Versteigerungsbedingungen beauftragt 
und ermächtigt, dem Auktionshaus Auskunft 
über den jeweiligen Bearbeitungsstand zu ertei-
len.

Die Parteien beantragen gegenüber dem Grund-
buchamt gemäß  Nr. 31000 Abs. (3) Ziffer 2 KV 
GNotKG/ § 55 GBO die kostenfreie Erteilung von 
Abschriften aller Eintragungsmitteilungen unmit-
telbar an sich.

§ 9 Rücktrittsrecht

  Für den Fall der Ausübung eines Vorkaufsrechtes 
steht dem Veräußerer ein Rücktrittsrecht zu. Der 
Notar wird beauftragt, den Berechtigten in Betracht 
kommender Vorkaufsrechte eine Abschrift dieser 
Urkunde zu übersenden bzw. zuzustellen und wird 
ermächtigt, die entsprechenden Negativzeugnisse 
oder den Verzicht über die Ausübung des Vorkaufs-
rechtes für die Beteiligten entgegenzunehmen.

§ 10 Gemeinschaftsverhältnis

  Die Ersteher haften und unterwerfen sich gem. § 4 
als Gesamtschuldner und erwerben das Grundstück
?? zu gleichen ideellen Anteilen.
?? zu folgenden ideellen Anteilen:
?? (falls GbR) Der Ersteher und dessen Gesellschaf-
ter haften und unterwerfen sich gem. § 4 als Ge-
samtschuldner der sofortigen Zwangsvollstreckung.

KAUFVERTRAGSMUSTER
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Für die nachstehend unter Mitwirkung des Auktionshauses durchzuführen-
den Versteigerungen von fremden Grundstücken, Grundstücksteilen und 
grundstücksgleichen Rechten gelten folgende

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
- beurkundet durch den Notar Martin Heidemann, Berlin, UVZ-Nr. 

251/2024 vom 28.06.2024 -

1.  a) Jeder Veräußerer, der ein Grundstück, Grundstücksteil oder 
grundstücksgleiches Recht – nachstehend „Objekt“ genannt – dem 
Auktionshaus zur Versteigerung anvertraut, ist verpflichtet, das Ver-
kaufsangebot bis zur Beendigung des Versteigerungstermins aufrecht 
zu erhalten, bzw. bei Vereinbarung eines Nachverkaufes bis zum Ende 
der Nachverkaufsfrist. Sofern im Einzelfall nichts anderes vereinbart 
ist, beträgt die Nachverkaufsfrist 2 Monate ab dem letzten Versteige-
rungstag. Wenn ein Nachverkauf vereinbart ist, dürfen Auktionator und 
Auktionshaus innerhalb der Nachverkaufsfrist das Objekt unter Ein-
haltung des Limits gemäß Ziffer 2) anderweitig verkaufen. Der Nach-
verkauf kann auch im Rahmen einer Nachauktion erfolgen. Für Nach-
verkauf bzw. Nachauktion gelten diese Versteigerungsbedingungen 
entsprechend.

  b) Soweit das Objekt eine noch nicht vermessene Teilfläche ist, rich-
tet sich die Flächenabgrenzung vorrangig nach der Beschreibung im 
Auslobungstext, und zwar durch Kartenverweis. Soweit der Grenzver-
lauf hiernach nicht genau festzulegen ist, ist der Veräußerer berechtigt, 
ihn nach billigem Ermessen gemäß § 315 BGB zu bestimmen.

c) Soweit ein Veräußerer noch nicht als Eigentümer im Grundbuch 
eingetragen ist, ist er gegenüber Auktionshaus und Ersteher verpflich-
tet, seine Eintragung als Eigentümer auf seine Kosten herbeizuführen 
und alle dafür erforderlichen Unterlagen auf seine Kosten zu beschaf-
fen. Wird ein Objekt von mehreren Veräußerern eingeliefert, haften sie 
gegenüber Auktionshaus und Ersteher als Gesamtschuldner.

2.  Bei den zur Versteigerung auf einer Versteigerung gelangenden Ob-
jekten ist mit dem Veräußerer ein Mindestpreis (Limit) vereinbart, der 
nicht unterschritten werden darf.

3.  Der Auktionator behält sich vor, die Beträge, um die ein neues Gebot 
vorherige Gebote mindestens übersteigen muss (Steigerungsspanne), 
bei jedem Objekt von Fall zu Fall festzusetzen. Die Steigerungsspanne 
beträgt € 500,00, soweit nicht vom Auktionator ein anderer Betrag ver-
kündet wird. Sie kann auch während der Versteigerung verändert wer-
den.

4.  Jeder Bieter bleibt an ein abgegebenes Gebot so lange gebunden, bis 
dieses durch einen anderen Bieter durch ein höheres Gebot überboten 
wird. Falls mehrere Bieter ein gleich hohes Gebot abgeben, gilt nur das 
Gebot, das der Auktionator zuerst zur Kenntnis genommen hat. Bei 
etwaigen Zweifeln oder Unklarheiten über die Geltung eines Gebotes 
entscheidet der Auktionator nach seinem Ermessen, ob und an wen er 
den Zuschlag erteilt oder ob er die Versteigerung wiederholt. Er kann 
auch frühere Bieter fragen, ob sie ihr Gebot aufrechterhalten bzw. wie-
derholen und die Versteigerung von dem höchsten aufrechterhalte-
nen/ wiederholten Gebot an wiederholen bzw. fortsetzen.

5.  Der Zuschlag wird dem Meistbietenden nach dreimaligem Aufruf ge-
mäß § 7 VerstV erteilt. Der Bieter, der in verdeckter Vollmacht für den 
Meistbietenden das Gebot abgegeben hat, haftet bei Erteilung des 
Zuschlages neben diesem als Gesamtschuldner für die Erfüllung aller 
durch Zustandekommen des Vertrages begründeten Verbindlichkei-
ten, soweit er nicht spätestens bei Beurkundung des Kaufvertrages 
eine grundbuchfähige Vollmacht des Vertretenen vorlegt oder das 
Auktionshaus auf diese Haftung verzichtet. Erteilt der Auktionator den 

Zuschlag an eine juristische Person, so kann das Auktionshaus verlan-
gen, dass deren Vertreter sich neben der juristischen Person als Ge-
samtschuldner persönlich dafür mitverpflichten, dass die erwerbende 
juristische Person allen vertraglich übernommenen Zahlungsverpflich-
tungen gegenüber allen Gläubigern nachkommt. Mehrere Ersteher 
haften als Gesamtschuldner. Ist der Ersteher eine Gesellschaft bürger-
lichen Rechts, haften deren Gesellschafter als Gesamtschuldner mit 
ihr.

Der Auktionator ist berechtigt, nach seinem pflichtgemäßem Ermes-
sen einen Zuschlag abzuerkennen, insbesondere, wenn ein Bieter bei 
Abgabe des Meistgebotes in verdeckter Vollmacht gehandelt hat oder 
seine Vertretungsbefugnis nicht in grundbuchmäßiger Form nach-
weisen kann und nicht als Gesamtschuldner mit dem Vertretenen die 
Haftung für alle Ansprüche von Veräußerer und Auktionshaus gegen-
über dem Ersteher übernimmt sowie sich als Gesamtschuldner mit 
dem Vertretenen der Zwangsvollstreckung unterwirft, oder wenn es 
Anhaltspunkte dafür gibt, dass der Meistbietende die Versteigerungs- 
bzw. Kaufbedingungen bzw. den Kaufvertrag nicht vollständig erfüllen 
wird. Dies ist insbesondere auch der Fall, wenn er das Aufgeld (Courta-
ge) nicht vollständig leistet oder Ziffer 12) und Ziffer 17 a) Satz 1 bzw. 2 
nicht einhält. In diesem Fall kann der Auktionator nach seiner Wahl die 
Versteigerung wiederholen und auch gemäß Ziffer 4) Satz 4 verfahren 
oder den Zuschlag dem nächsthoch bietenden Bieter erteilen, wenn 
dieser sein Gebot aufrecht erhält bzw. wiederholt. 

6.  Das Auktionshaus ist berechtigt, nach seinem freien Ermessen von je-
dem Bietinteressenten, der keinen dem Auktionshaus ausreichenden 
Bonitätsnachweis erbringen konnte, eine Bietungssicherheit in Höhe 
von bis zu 10 % des voraussichtlichen Kaufpreises, mindestens jedoch 
€ 2.000,00, zu verlangen und dessen Teilnahme an der Auktion von 
deren Hinterlegung vor Beginn der Auktion abhängig zu machen. Die 
Bietungssicherheit ist auf einem Fremdgeldkonto des Auktionshau-
ses zu hinterlegen. Diese Bietungssicherheit gilt zunächst als Anzah-
lung auf den Kaufpreis und ist bei Zuschlag auf das Notaranderkonto 
des den Kaufvertrag beurkundenden Notars weiterzuleiten. Wird sie 
hierfür nicht benötigt, dann sichert sie erstrangig die Aufgeld- und 
Entgeltansprüche des Auktionshauses gegen den Veräußerer und den 
Ersteher und nachrangig sämtliche Ansprüche des Veräußerers gegen 
den Ersteher, insbesondere den Anspruch auf etwaigen Schadenser-
satz, auf Aufwendungsersatz sowie auf Befreiung des Veräußerers von 
seiner gesamtschuldnerischen Haftung für Kosten und Steuern. Erhält 
der Bieter nicht den Zuschlag, ist die Bietungssicherheit sofort zurück-
zuzahlen.

7.  a) Jeder Verkauf erfolgt im altersbedingten Zustand und wie das Ob-
jekt steht und liegt, d. h. unter Ausschluss aller Ansprüche und Rechte 
des Erstehers wegen Sachmängeln des Grundstückes und der Gebäu-
de. Hiervon ausgenommen sind Ansprüche wegen Verletzungen des 
Lebens, des Körpers und der Gesundheit, wenn der Veräußerer die 
Pflichtverletzung zu vertreten hat. Ferner sind ausgenommen Ansprü-
che und Rechte für Schäden, die auf einer vorsätzlichen oder grob fahr-
lässigen Pflichtverletzung des Veräußerers beruhen. Einer Pflichtver-
letzung des Veräußerers steht die eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen gleich. Soweit der Veräußerer dem Auktionshaus 
oder dem Auktionator Angaben und Zusicherungen über das Objekt 
und seine tatsächlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse gemacht 
hat, gelten diese zugunsten des künftigen Erstehers.

  Er kann Rechte daraus unmittelbar gegen den Veräußerer, nicht aber 
gegen das Auktionshaus oder den Auktionator geltend machen. Dies 
gilt auch für etwaige arglistig verschwiegene Mängel.

b) Der Ersteher übernimmt etwaige Dienstbarkeiten gemäß § 9 
GBBerG unabhängig davon, ob sie bereits im Grundbuch eingetragen 
sind oder nicht sowie altrechtliche nicht im Grundbuch eingetragene 
Dienstbarkeiten ohne Anrechnung auf den Kaufpreis.

VERSTEIGERUNGSBEDINGUNGEN
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c) Auktionshaus und Auktionator haften dem Veräußerer und Erste-
her für eine den gesetzlichen Bestimmungen entsprechende Vorberei-
tung und Durchführung der Versteigerung. Soweit der Auktionator oder 
das Auktionshaus sich auf Angaben und Unterlagen Dritter stützen, 
stehen sie nur für die zutreffende Übermittlung, nicht aber für die ob-
jektive Richtigkeit ein. Dies gilt auch für eine etwaige Übermittlung von 
Identifikationsmerkmalen nach §§ 139a ff. AO über sie. Offenbarungs-
pflichtige Tatsachen übermittelt das Auktionshaus lediglich als Bote. 
Deren rechtzeitige Bekanntgabe zur Aufnahme in den Auslobungstext 
obliegt allein dem Veräußerer. Ansprüche und Rechte des Veräuße-
rers und des Erstehers sowie von Bietern und Bietinteressenten we-
gen Pflichtverletzungen des Auktionshauses oder des Auktionators 
– insbesondere wegen der Beratung in Bewertungsfragen oder wegen 
Sachmängeln am Objekt – sind im Übrigen ausgeschlossen. Ausge-
nommen sind Ansprüche wegen Verletzungen des Lebens, des Körpers 
und der Gesundheit, wenn Auktionshaus bzw. Auktionator die Pflicht-
verletzung zu vertreten haben sowie Ansprüche wegen vorsätzlicher 
oder grob fahrlässiger Pflichtverletzungen. Einer Pflichtverletzung des 
Auktionshauses bzw. des Auktionators steht die eines gesetzlichen 
Vertreters oder Erfüllungsgehilfen gleich.

Ein Anspruch auf Teilnahme an der Versteigerung bzw. zur Nutzung der 
dafür bereit gehaltenen Systeme besteht nur im Rahmen der öffent-
lich angebotenen Teilnahmemöglichkeiten, der bestehenden Funktio-
nalitäten und des aktuellen Standes der Technik. Hiernach ist es nicht 
möglich, Computerprogramme (Software) und Telekommunikations- 
und Datenverarbeitungsanlagen (Hardware) vollkommen fehlerfrei zu 
entwickeln und zu betreiben und sämtliche Unwägbarkeiten im Zu-
sammenhang mit dem Medium Internet auszuschließen. Die Teilneh-
mer akzeptieren somit, dass es zu zeitweiligen Störungen kommen 
kann, die durch Unterbrechung der Stromversorgung oder Fehler der 
verwendeten Hard- und Software bedingt sind. Auktionshaus und Auk-
tionator haften nicht für das Zustandekommen von Telekommunika-
tionsverbindungen und das Funktionieren der verwendeten Hard- und 
Software. Der Bieter hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und 
Auktionator, wenn er einen Zuschlag aufgrund von technischen Prob-
lemen nicht erhält, unabhängig davon, wo das Problem liegt. Der Ver-
äußerer hat keinerlei Ansprüche gegen Auktionshaus und Auktionator, 
wenn ein Gebot aufgrund technischer Probleme nicht berücksichtigt 
wird, unabhängig davon, wo das Problem liegt.

d) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verkehrssiche-
rungspflichten hinsichtlich der zur Versteigerung kommenden Ob-
jekte. Dies gilt insbesondere auch anlässlich von Besichtigungen. Die 
Verkehrssicherungspflichten obliegen allein und ausschließlich dem 
Veräußerer, der entweder den verkehrssicheren Zustand herstellen 
oder hinreichend deutlich auf etwaige Gefahren hinweisen muss.

  e) Auktionshaus und Auktionator haben keinerlei Verpflichtungen 
hinsichtlich der Einhaltung der Energieeinsparvorschriften. Die Be-
schaffung und rechtzeitige Zurverfügungstellung des Energieauswei-
ses obliegt allein und ausschließlich dem Veräußerer.

  f) Bei Abweichungen zwischen dem Auslobungstext (Anlage 1) für ein 
einzelnes Objekt und diesen allgemeinen Versteigerungsbedingungen 
haben die Auslobungstexte (Anlagen 1) für das einzelne Objekt den 
Vorrang.

8.   a) Die Verpflichtungen zur Zahlung der Grunderwerbsteuer durch den 
Ersteher, zur Abgabe einer Vollmachtsbestätigung in der Form des § 29 
GBO (ggf. nebst formgerechtem Vertretungsnachweis) und zur unver-
züglichen Zahlung aller Kosten bei Gerichten, Behörden und Notar sind 
vertragliche Hauptpflichten. Im Falle der Nichterfüllung stehen dem je-
weiligen Vertragspartner damit die Rechte wegen Nichterfüllung einer 
Hauptleistungspflicht (Schadensersatz statt Leistung §§ 280, 281 BGB 
bzw. Rücktritt § 323 BGB) zu.

b) Veräußerer und Ersteher sind verpflichtet, dem Auktionshaus, dem 
den Kaufvertrag beurkundenden Notar und dem Vertragspartner jede 
Änderung ihrer Anschrift unverzüglich mitzuteilen. Sie sind ferner ver-
pflichtet, dem den Kaufvertrag beurkundenden Notar ihr Identifikati-
onsmerkmal nach §§ 139a ff. AO unverzüglich mitzuteilen.

  c) Jeder Ersteher ist verpflichtet, seine Identität und den wirtschaftlich 
Berechtigten, für den er handelt, gegenüber allen Beteiligten offenzu-
legen und die nach dem Gesetz erforderlichen Nachweise einschließ-
lich Dokumentation der Eigentums- und Kontrollstruktur und Eintra-
gung im Transparenzregister hierfür zu erbringen. Die Beteiligten sind 
berechtigt, eine Geschäftsverbindung abzulehnen, wenn entsprechen-
de Nachweise nicht zu ihrer Zufriedenheit erbracht werden.

9.  Der Auktionator lässt durch das Auktionshaus im Auftrage des Veräu-
ßerers folgende Feststellungen bezüglich des Objektes treffen:

  a) Eintragungen in Abt. I, II und III des Grundbuches sowie Flächengrö-
ße lt. Eintragung im Bestandsverzeichnis.

  b) Auflagen der zuständigen Kommune oder der zuständigen unteren 
Bauaufsichtsbehörde sowie des jeweils zuständigen Bezirksschorn-
steinfegermeisters, jeweils im eigenem Ermessen des Auktionators, 
es sei denn, dies wurde vom Veräußerer ausdrücklich beauftragt,

  c) Bei vermieteten Objekten: zuletzt festgestellter Soll-Mietzins 
(Kaltmiete).

  Soweit die vorstehend aufgeführten Angaben zu a) bis c) durch den 
Auktionator mitgeteilt werden, übernehmen Auktionator und das 
Auktionshaus keine Haftung für deren Richtigkeit. Soweit das Aukti-
onshaus bis zur Versteigerung die Angaben zu b) von den zuständigen 
Stellen nicht erhalten hat, ist dies vom Auktionator bekanntzugeben. 
Eine Verpflichtung zu weiteren Nachforschungen besteht nicht. Unab-
hängig hiervon ist der Veräußerer verpflichtet, von sich aus auf etwaige 
Auflagen hinzuweisen und haftet er dem Ersteher ggf. unmittelbar für 
eine Verletzung dieser Pflicht. Die Angaben zu den Mieten und den Be-
triebskosten können sich zwischen dem Zeitpunkt der Versteigerung 
und dem Zeitpunkt der wirtschaftlichen Übergabe von Nutzen und 
Lasten ändern, sei es durch zwischenzeitlichen Leerstand oder Neu-
vermietung.

10.  Die Übergabe des Objektes erfolgt – soweit im Einzelfall keine abwei-
chenden Vereinbarungen getroffen werden – an dem Monatsersten, 
der auf die vertragsgemäße Hinterlegung bzw. Zahlung des Barkauf-
preises und das Vorliegen aller für die Wirksamkeit des Kaufvertrages 
erforderlichen Genehmigungen – mit Ausnahme der GVO-Genehmi-
gung – und Zustimmungen folgt. Hat der Ersteher den Kaufpreis oder 
Teile hiervon per Scheck gezahlt, so erfolgt die Übergabe unbeschadet 
der Vereinbarung im Auslobungstext und unbeschadet der vereinbar-
ten Fälligkeit außerdem erst, nachdem die Gutschrift unwiderruflich ist.

  Der Veräußerer ist verpflichtet, sämtliche laufenden öffentlichen und 
privaten Lasten des Grundstückes bis zum Übergabestichtag und 
alle Kosten für die am Tage der Versteigerung vorhandenen Erschlie-
ßungsanlagen wie Straße, Kanalisation usw. zu tragen. Etwaige am 
Übergabestichtag noch nicht abgerechnete oder rückständige Lasten 
oder Erschließungskosten, die sich auf Erschließungsmaßnahmen bis 
zum Tage der Auktion beziehen, sind vom Veräußerer zu tragen. Er-
schließungskosten für Maßnahmen, die nach dem Tage der Auktion 
durchgeführt werden, trägt der Ersteher. Soweit der Veräußerer schon 
Leistungen für Zeiträume erbracht hat, die nach dem Übergabestichtag 
liegen, ist der Ersteher zur Erstattung verpflichtet. Der Wert etwaiger 
am Übergabestichtag vorhandener Vorräte an Heizöl oder sonstigem 
Brennstoff ist von dem Ersteher an den Veräußerer zu erstatten.
Mit der Übergabe übernimmt der Ersteher auch alle zivil- und öffent-
lich-rechtlichen Verkehrssicherungspflichten hinsichtlich des Objektes 
und stellt den Veräußerer von ihrer Erfüllung frei.
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11.  Der Kaufpreis ist durch Überweisung auf ein Notaranderkonto des den 
Kaufvertrag beurkundenden Notars zu hinterlegen, und zwar – soweit 
nichts anderes vereinbart ist – innerhalb eines Monats ab dem Tag der 
Beurkundung des Kaufvertrages.

  Die Auszahlung des Kaufpreises erfolgt, wenn die ranggerechte Eintra-
gung der Vormerkung - ohne ihr vorgehende und nicht übernommene 
Eintragungen, deren Löschung nicht erfolgt ist - zugunsten des Erste-
hers und – soweit Belastungsvollmachten erteilt sind – die Eintragung 
etwa erforderlicher Finanzierungsgrundpfandrechte erfolgt sind und 
die für den Vollzug erforderlichen behördlichen und sonstigen Geneh-
migungen, Zustimmungen und Nachweise (mit Ausnahme der steuer-
lichen Unbedenklichkeitsbescheinigung sowie etwaiger Vollmachts-
bestätigungen und Vertretungsnachweise des Erstehers) sowie die 
Negativzeugnisse für etwaige gesetzliche Vorkaufsrechte vorliegen. 
Bei Teilflächen müssen auch die Katasterunterlagen über die Bildung 
des Kaufgrundstückes beim Notar vorliegen und die Auflassung beur-
kundet sein. Im Falle der Nr. 16 Satz 2-5 müssen dem Notar schriftliche 
Erklärungen von Veräußerer und Ersteher über die Aufteilung/Herab-
setzung des Kaufpreises vorliegen, außerdem muss die Rücktrittsfrist 
für den Ersteher abgelaufen sein, ohne dass dem Notar ein Rücktritt 
vom Kaufvertrag insgesamt mitgeteilt wurde. Die vertragsgemäße Ei-
gentumsumschreibung genügt auch für die Auszahlung des Kaufprei-
ses.

  Falls Belastungen im Grundbuch zu löschen sind, darf der Notar aus 
dem hinterlegten Kaufpreis die zur Löschung und Ablösung erforder-
lichen Beträge einschließlich der hierfür entstehenden Gerichts- und 
Notarkosten entnehmen.

  Die Bankgebühren des Notaranderkontos einschließlich etwaiger 
Negativzinsen sind vom Veräußerer zu tragen, dem auch die Hinterle-
gungszinsen zustehen, soweit nicht im Einzelfall etwas anderes ver-
einbart ist.

12.  a) Jeder Ersteher (und sonstiger Mithaftender) ist verpflichtet, sofort 
zu Protokoll des amtierenden Notars die Verpflichtung zur Zahlung 
des Kaufpreises und des Aufgeldes (Courtage) zu bestätigen und sich 
der sofortigen Zwangsvollstreckung wegen des Kaufpreises gegen-
über dem Veräußerer und wegen des Aufgeldes (Courtage) gegenüber 
dem Auktionshaus (jeweils nebst Verzugszinsen) zu unterwerfen und 
den amtierenden Notar unwiderruflich anzuweisen, dem Veräußerer 
bzw. Auktionshaus eine vollstreckbare Ausfertigung zu erteilen. Sofern 
ein Ersteher (oder sonstiger Mithaftender) nicht anwesend ist, hat er 
diese Erklärung unverzüglich vor einem Notar nachzuholen. Im Falle 
des Zahlungsverzuges sind auf Kaufpreis und Aufgeld (Courtage) Ver-
zugszinsen in Höhe von 5 Prozentpunkten bzw. – wenn kein Beteiligter 
Verbraucher im Sinne des § 13 BGB ist – 9 Prozentpunkten jährlich über 
dem jeweiligen Basiszinssatz zu zahlen, soweit nicht von dem Gläubi-
ger ein höherer Verzugsschaden nachgewiesen wird.

b) Veräußerer und Ersteher bevollmächtigen mit Anerkennung dieser 
Versteigerungsbedingungen das Auktionshaus, etwaige Fristsetzun-
gen nach §§ 280, 281, 323 BGB entgegenzunehmen. Bei Fristsetzungen, 
die unter Verwendung dieser Vollmacht ausgesprochen werden, muss 
die Nachfrist mindestens 3 Wochen betragen. Das Auktionshaus soll 
eine bei ihm eingehende Fristsetzung an die letzte ihm von dem Adres-
saten mitgeteilte Anschrift weiterleiten.

13.  Falls Objekte zur Versteigerung gelangen, bei denen der Auktionator 
selbst als Miteigentümer beteiligt oder Gesellschafter des Eigentü-
mers ist, hat er dies bei Beginn der Versteigerung bekanntzugeben.

14.  Der Veräußerer trägt Kosten gemäß Nr. 11 und die Kosten für die Lö-
schung nicht übernommener Belastungen im Grundbuch, etwaige 
zusätzliche Verwahrungsgebühren, die durch Auszahlung des Kauf-
preises in Teilbeträgen oder nur aufgrund der Löschung von Belastun-

gen entstehen sowie die Treuhandgebühren für die Treuhandaufträge 
seiner Gläubiger und die Kosten für seine Vollmachtsbestätigung(en) 
bzw. Genehmigung(en) und ggf. Vertretungsnachweise einschließlich 
der Entwürfe.

Der Ersteher trägt folgende Kosten:

  a) das anteilige vom Ersteher zu tragende Aufgeld (Courtage) des 
Auktionshauses. Diese beträgt bei einem Kaufpreis bis € 19.999,00 
17,85 v. H., bei einem Kaufpreis von € 20.000,00 bis € 49.999,00 11,9 v. 
H., bei einem Kaufpreis von € 50.000,00 bis € 99.999,00 9,52 v. H. und 
bei einem Kaufpreis ab € 100.000,00 7,14 v. H., jeweils einschließlich ge-
setzlicher Umsatzsteuer. Das Aufgeld (Courtage) ist verdient, fällig und 
zahlbar mit Beurkundung des Kaufvertrages, unabhängig von der wei-
teren Abwicklung. Eine Rückforderung ist ausgeschlossen, es sei denn, 
eine für die Wirksamkeit des Vertrages erforderliche Genehmigung 
wird endgültig versagt.

b) Gebühren und Auslagen für die Beurkundung des Kaufvertrages, 
der Auflassung und der gesamten Abwicklung (insbesondere alle 
Vollzugs- und Betreuungsgebühren, Gebühren und Auslagen für alle 
Abschriften für alle Beteiligten und Grundbucheinsichten und -auszü-
ge) einschließlich seiner Genehmigung(en) bzw. Vollmachtsbestäti-
gung(en) und ggf. Vertretungsnachweise sowie für Entwürfe und Hin-
terlegung (Verwahrungsgebühr) (soweit diese nicht gemäß Ziffer 14), 
Satz 1 vom Veräußerer zu tragen sind).

c) Kosten aller grundbuchlichen Eintragungen und der Löschung der 
Vormerkung, für Grundbuchauszüge, Gebühren der Behörden für Ge-
nehmigungen und Negativzeugnisse, Grunderwerbsteuer und Kosten 
etwa erforderlicher Zustimmungen.

15.  Das Entgelt für den Veräußerer beträgt: siehe individuelle Vereinba-
rung.

16.  Es wird darauf hingewiesen, dass die Umschreibung des Eigentums im 
Grundbuch von der Vorlage des Zeugnisses über das Nichtbestehen 
oder die Nichtausübung eines Vorkaufsrechtes gemäß § 28 BauGB, 
etwaigen weiteren landesrechtlichen Bestimmungen, der steuerli-
chen Unbedenklichkeitsbescheinigung, bei landwirtschaftlichen und 
forstwirtschaftlichen Flächen von der Genehmigung nach dem Grund-
stücksverkehrsgesetz und bei dem Erwerb von Teilflächen vom Vorlie-
gen der Katasterunterlagen und – soweit erforderlich – der Teilungs-
genehmigung abhängig ist sowie bei Grundstücken im Beitrittsgebiet 
– soweit erforderlich – von der Genehmigung nach der GVO.

  Soweit ein bestehendes Vorkaufsrecht ausgeübt wird, ist der Veräuße-
rer zum Rücktritt von dem Vertrag gegenüber dem Ersteher berechtigt. 
Wird ein Vorkaufsrecht nur für einen Teil des Kaufgegenstandes aus-
geübt, ist der Veräußerer berechtigt, vom Kaufvertrag insgesamt oder 
hinsichtlich des betroffenen Teils zurückzutreten. Tritt der Veräußerer 
nur hinsichtlich des betroffenen Teils zurück, ist der Ersteher berech-
tigt, vom verbleibenden Kaufvertrag insgesamt zurückzutreten. Dieses 
Rücktrittsrecht des Erstehers erlischt vier Wochen nach Zugang der 
Rücktrittserklärung des Veräußerers.

Der Vollzug des Kaufvertrages und die Einholung und Prüfung der hier-
für erforderlichen Zeugnisse und Genehmigungen und ggf. Löschungs-
unterlagen von den ihm mitgeteilten Gläubigern erfolgt durch den 
beurkundenden Notar, der berechtigt ist, Anträge auch getrennt und 
einzeln zu stellen und zurück zu nehmen. Dieser Notar soll Abschrif-
ten des Kaufvertrages an die Berechtigten in Betracht kommender 
Vorkaufsrechte übersenden bzw. zustellen und Negativzeugnisse im 
Namen und auf Kosten des Erstehers anfordern. Er überwacht auch 
die Auszahlungs- und Umschreibungsreife und bei Erteilung einer 
Belastungsvollmacht deren Ausübung. Er soll Ausfertigungen und 
beglaubigte Abschriften der Auflassungsurkunde mit der Auflassung 
erst aushändigen bzw. dem Grundbuchamt vorlegen, nachdem der 
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Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. im Fall der Nr. 17 b) Satz 
5. Er soll erforderliche Vollmachtsbestätigungen sowie Genehmi-
gungen von Veräußerern und Erstehern anfordern und prüfen. Er ist 
ermächtigt, Grundbuchauszüge im Namen und auf Kosten der Partei-
en anzufordern. Er ist zur Entgegennahme von Genehmigungen aller 
Art und ggf. deren Mitteilung an andere Vertragsparteien sowie zur 
Entgegennahme einer solchen Mitteilung für die jeweils andere Ver-
tragspartei ermächtigt. Er ist nicht ermächtigt sonstige Bescheide und 
Ausübungserklärungen für Vorkaufsrechte entgegenzunehmen und 
weiterzuleiten, auch nicht als Bote. Mit der Anerkennung dieser Bedin-
gungen wird der Auftrag zu den vorstehend aufgeführten Tätigkeiten 
erteilt.

17.  Für die Beurkundung und Abwicklung des Vertrages bzw. Zuschlages 
gelten – soweit im Einzelfall nichts anderes vereinbart ist – folgende 
Regelungen:

a) Die notarielle Beurkundung erfolgt regelmäßig in der Weise, dass 
Meistgebot und Zuschlag beurkundet werden und mit der Beurkun-
dung nach § 156 BGB ein Kaufvertrag zustande kommt. Alternativ kann 
nach Entscheidung des Auktionators und wenn § 17 Abs. 2a BeurkG 
dem nicht entgegensteht auch im Anschluss an die Versteigerung ein 
Kaufvertrag unter Abbedingung von § 156 BGB und unter Aufhebung 
der Wirkungen des erteilten Zuschlages beurkundet werden. Entfernt 
sich ein Ersteher nach Erteilung des Zuschlages, beurkundet der bei der 
Versteigerung anwesende Notar den Kaufvertrag nach § 15 Satz 2 Be-
urkG; in diesem Fall bleibt es dabei, dass der Vertrag mit dem Zuschlag 
nach § 156 BGB und der Beurkundung zustande kommt. Wenn keine 
Beurkundung nach Satz 1 bis 3 erfolgt, soll der Zuschlag als einseitige 
Erklärung des Auktionators beurkundet werden.

  b) Der Antrag auf Eintragung einer Eigentumsübertragungsvormer-
kung und die Auflassung sind durch den Notar zu beurkunden bzw. be-
glaubigen und dem Grundbuchamt vorzulegen, wenn der Kaufpreis bei 
dem beurkundenden Notar hinterlegt ist und keine Auflagen bestehen, 
die über die Auszahlungsvoraussetzungen gemäß Ziffer 11) hinausge-
hen und deren Erfüllung nicht gewährleistet ist. Dabei gilt die Auflage 
zur Eintragung eines Grundpfandrechtes nur dann als vertragsgemäß, 
wenn und soweit der Veräußerer eine Belastungsvollmacht erteilt und 
der Ersteher die für die Eintragung des Grundpfandrechtes erforderli-
chen Erklärungen – ggf. unter Einhaltung der besonderen Bestimmun-
gen in der Belastungsvollmacht – zu Protokoll des den Kaufvertrag 
beurkundenden Notars abgegeben hat, sowie wenn alle etwa für die 
Eintragung erforderlichen Genehmigungen vorliegen. Bei Teilflächen 
soll abweichend hiervon die Auflassung erst beurkundet werden, nach-
dem zusätzlich auch die Katasterunterlagen vorliegen. Außerdem sol-
len die Auflassung und die Bewilligung der Vormerkung im Regelfall 
erst beurkundet bzw. beglaubigt werden, wenn die Notarkosten be-
zahlt sind. Wird ein Kaufpreis direkt an einen Veräußerer überwiesen, 
tritt die schriftliche Bestätigung des Veräußerers über den Eingang des 
Kaufpreises nebst Nachweis in Textform über die erfolgte Überwei-
sung an die Stelle der Hinterlegung. In diesem Fall kann von der Be-
antragung der Vormerkung abgesehen werden, wenn der Ersteher dies 
schriftlich verlangt.

  c) Auch ohne Hinterlegung kann die Eintragung einer Vormerkung 
bewilligt werden, wenn der Auktionator dies so entscheidet. Dabei soll 
als auflösende Bedingung der Vormerkung vorgesehen werden, dass 
die Vormerkung erlischt, wenn der Notar, der die Bewilligung beurkun-
det oder beglaubigt hat, die Löschung mit Eigenurkunde beantragt. 
Dieser Notar soll den Löschungsantrag stellen, wenn der Kaufpreis 
nicht hinterlegt wurde, der Veräußerer zumindest in Textform erklärt, 
dass er deshalb eine Nachfrist gesetzt hat und nach deren ergebnis-
losen Verstreichen vom Vertrag zurückgetreten (§ 323 BGB) ist oder 
Schadensersatz statt der Leistung (§§ 280, 281 BGB) verlangt hat, der 
Notar eine Kopie dieser Mitteilung an die letzte ihm von dem Ersteher 

mitgeteilte Anschrift übersandt hat und seit Absendung zwei Wochen 
verstrichen sind, ohne dass der Ersteher zumindest in Textform gegen-
über dem Notar der Löschung widersprochen hat. Erfolgt ein Wider-
spruch, ist dieser vom Notar vorläufig zu beachten. Der Ersteher muss 
dann jedoch binnen zwei Wochen seit Zugang des Widerspruches beim 
Notar eine gerichtliche Entscheidung gegen den Veräußerer vorlegen, 
in der die Löschung der Vormerkung untersagt wird. Geschieht dies 
nicht, wird der Widerspruch des Erstehers mit Ablauf dieser Zwei-Wo-
chen-Frist unbeachtlich und soll der Notar die Löschung auf jeden Fall 
beantragen. 

d) Der Antrag auf Eigentumsumschreibung soll gestellt werden, 
wenn der Kaufpreis vertragsgemäß hinterlegt ist bzw. der Veräußerer 
den Erhalt des Kaufpreises schriftlich bestätigt und die Überweisung 
zumindest in Textform nachgewiesen hat, die erforderlichen Unterla-
gen vorliegen und – im Regelfall – die Notarkosten bezahlt sind.

18.  Gerichtsstand: Amtsgericht Charlottenburg bzw. Landgericht Berlin, 
sofern das Gesetz keinen anderen Gerichtsstand zwingend vorschreibt.

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
Hinweis nach § 36 VSBG: Wir sind weder bereit noch dazu verpflichtet, an 
Streitbeilegungsverfahren vor einer Verbraucherschlichtungsstelle teilzu-
nehmen.
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Zuschlag bekommen, was nun?
So geht es weiter!

Kaufabwicklung und Zahlung
Die notarielle Beurkundung des Kaufvertrages erfolgt 
am Auktionstag. Der Vertrag wird in Folge vom Notar 
den Vertragsparteien zugesandt. Wir bitten um Geduld, 
da die Bearbeitung durch die Notare etwa zwei Wochen 
in Anspruch nehmen kann. Die Details zur Zahlung des 
Kaufpreises, wie das Treuhandkonto, den Überwei-
sungszweck und das Zahlungsziel entnehmen Sie bitte 
dem Kaufvertrag.

Abgabe der Vollmachtsbestätigung
Wenn Sie nichtpersönlich an der Auktion teilnehmen, 
wird der Kaufvertrag gemäß Ihrer schriftlichen Voll-
macht durch einen Vertreter beurkundet. Für den wei-
teren Vollzug ist dann die Abgabe einer notariellen 
Vollmachtsbestätigung erforderlich. Dies können Sie 
bei einem Notar Ihrer Wahl erledigen. Details dazu er-
halten Sie mit dem Kaufvertrag.

Aufgeld und Nebenkosten
Die Rechnung für das Aufgeld wird Ihnen postalisch 
zugesendet. Bitte begleichen Sie den ausstehenden 
Betrag umgehend. Die Notargebühren werden sepa-
rat durch den Notar in Rechnung gestellt. Denken Sie 
daran, dass sämtliche Gebühren zeitnah zu begleichen 
sind, um unnötige Verzögerungen in der Abwicklung zu 
vermeiden.

Objektübergabe
Der Nutzen-/Lastenwechsel erfolgt in der Regel zum 
Monatsersten nach vollständiger Bezahlung des Kauf-
preises. Die Übergabemodalitäten sind direkt mit dem 
Veräußerer abzustimmen, dieser übergibt Ihnen auch 
die Schlüssel. Die stichtagsbezogene Abrechnung der 
Kosten erfolgt ebenfalls durch den Veräußerer. 

Wir stehen Ihnen bei allen Fragen rund um die Abwick-
lung des Kaufvertrages zur Verfügung und unterstüt-
zen Sie gern. Zögern Sie nicht, uns anzusprechen!

KAUFABWICKLUNG UND ZAHLUNG



Unternehmensgruppe

DEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
BERLIN • DRESDEN • KIEL • KÖLN • LEIPZIG • MÜNCHEN • SYLT

10707 Berlin, Kurfürstendamm 65, Telefon 030 8846880, www.dga-ag.de 

PLETTNER & BRECHT IMMOBILIEN GMBH
14050 Berlin, Kirschenallee 20, Telefon 030 3067340, www.plettner-brecht.de 

Die Aktien der Deutschen Grundstücksauktionen AG: m:access, ISIN DE0005533400 
– gehandelt im XETRA und an allen Deutschen Börsen inklusive Tradegate –

WESTDEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
50667 Köln, Apostelnstraße 9, Telefon 0221 2772660, www.wdga-ag.de 

SÄCHSISCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
DRESDEN • LEIPZIG • PLAUEN 

01069 Dresden, Hohe Straße 12, Telefon 0351 4370800, www.sga-ag.de

NORDDEUTSCHE GRUNDSTÜCKSAUKTIONEN AG
ROSTOCK • HAMBURG • KIEL • INSEL RÜGEN • INSEL USEDOM 

18055 Rostock, Ernst-Barlach-Straße 4, Telefon 0381 444330, www.ndga.de 

DEUTSCHE INTERNET IMMOBILIEN AUKTIONEN GMBH
10707 Berlin, Kurfürstendamm 65, Telefon 030 88468880, www.diia.de 




